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Dritte Ordnung zur Änderung der Gemeinsamen Prüfungsordnung 
der Universität zu Köln für den Studiengang Bachelor of Arts, 

Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen 
vom 13. September 2018  

Aufgrund des § 2 Absatz 4 und des § 64 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) in der Fassung des 
Hochschulzukunftsgesetzes (HZG) vom 16. September 2014 (GV.NRW. S. 547), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 17. Oktober 2017 (GV. NRW. S. 806), sowie des Gesetzes über 
die Ausbildung für Lehrämter an öffentlichen Schulen (Lehrerausbildungsgesetz – LABG) vom 
12. Mai 2009 (GV.NRW. S. 308), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Juni 2016 (GV.NRW. 
S. 310), sowie der Verordnung über den Zugang zum nordrhein-westfälischen 
Vorbereitungsdienst für Lehrämter an Schulen und Voraussetzungen bundesweiter Mobilität 
(Lehramtszugangsverordnung – LZV) vom 25. April 2016 (GV.NRW. S. 211) hat die Universität 
zu Köln folgende Ordnung erlassen: 

Artikel I 

Die Gemeinsame Prüfungsordnung der Universität zu Köln für den Studiengang 
Bachelor of Arts, Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen vom 26. Februar 2016 (Amtliche 
Mitteilungen 30/2016), zuletzt geändert durch Ordnung vom 7. August 2017 (Amtliche 
Mitteilungen 87/2017), wird wie folgt geändert: 

1. § 3 erhält folgende Fassung: 

"1Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums wird der akademische Grad Bachelor of 
Arts (B.A.) verliehen. 2Voraussetzung für eine Graduierung ist, dass Leistungspunkte in 
diesem oder einem vergleichbaren Studiengang an der Universität zu Köln erworben wurden." 

2. § 4 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) 1Das Studium in den Unterrichtsfächern Biologie, Chemie, Geographie, Japanisch, 
Mathematik und Sozialwissenschaften kann nur im Wintersemester begonnen werden. 2Das 
Studium in den übrigen Studienbereichen kann im Winter- und Sommersemester begonnen 
werden. 3Die Regelstudienzeit beträgt sechs Semester." 

3. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

"(6) 1Regelungen zu den einzelnen Modulen sowie zu den diese abschließenden 
Prüfungen werden in den Anhängen benannt. 2Diese umfassen insbesondere: 

a) Kennnummer des Moduls, 
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b) Titel des Moduls, 

c) Modulteilnahmevoraussetzungen, gegebenenfalls einschließlich Sprachvoraus-
setzungen 

d) Beginn des Moduls, 

e) Turnus des Moduls, 

f) Dauer des Moduls in Semestern, 

g) Lehrveranstaltungsformen des Moduls und Teilnahmeverpflichtungen, 

h) Prüfungsvoraussetzungen, 

i) Prüfungsform, Ausprägung und Dauer der Modulprüfung, gegebenenfalls 
Prüfungselemente und deren Bestehens- und Wiederholungsmodalitäten, 

j) Prüfungssprache, 

k) Versuchsrestriktionen, 

l) Kennzeichnung als Pflicht- oder Wahlpflichtmodul 

m) Leistungspunkte des Moduls, 

n) Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten, 

o) bei Wahlpflichtmodulen: Anteil der Leistungspunkte des Moduls an den 
Leistungspunkten im betreffenden Wahlpflichtbereich, 

p) Gewichtung der Modulnote für die Studienbereichsnote." 

b) Nach Absatz 8 wird als Absatz 9 angefügt: 

"(9) 1Die Teilnahme an Modulen oder Elementen von Modulen kann an Voraussetzungen 
geknüpft werden. 2Die Voraussetzungen werden in den Anhängen ausgewiesen." 

4. § 9 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

"(4) 1Prüfungsleistungen, die im Rahmen von Exkursionen, Sprachkursen, Praktika, 
praktischen Übungen oder vergleichbaren Lehrveranstaltungen erbracht werden, können eine 
regelmäßige Teilnahme an der entsprechenden Lehrveranstaltung voraussetzen. 
2Entsprechende Bestimmungen sind in den Anhängen ausgewiesen. 3§ 17 Absatz 1 bis 3 gilt 
entsprechend. 4Die regelmäßige Mitarbeit in den Lehrveranstaltungen sowie deren Vor- und 
Nachbereitung wird empfohlen." 

5. § 11 Absatz 4 und 5 erhalten folgende Fassung: 

"(4) 1Die Anerkennung einer andernorts erbrachten Leistung scheidet aus, wenn diese 
Leistung an der Universität zu Köln bereits erbracht worden ist. 2Sofern eine Studierende 
beziehungsweise ein Studierender bereits in einem anderen Studiengang der Universität zu 
Köln eingeschrieben ist, werden bei Wechsel des Studienganges oder eines Studienbereichs 
bereits bestandene und nicht bestandene Prüfungen, die Bestandteil beider Studiengänge 
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beziehungsweise Studienbereiche sind, bei diesem Wechsel übernommen. 3Dies gilt auch 
dann, wenn die Prüfungen in einem der beiden Studiengänge Modulprüfungen in 
Wahlpflichtmodulen sind. 

(5) 1Die Studierenden haben die für die Anerkennung erforderlichen Unterlagen 
vorzulegen. 2Über die Anerkennung entscheidet die oder der Vorsitzende des Gemeinsamen 
Prüfungsausschusses. 3Während des Anerkennungsverfahrens sind in der Regel 
Fachvertreterinnen und Fachvertreter zu hören. 4Die Entscheidung ist in der Regel innerhalb 
von drei Monaten zu treffen und der beziehungsweise dem Studierenden unverzüglich durch 
Einstellen der Anerkennungsinformationen in das Campus-Management-System bekannt zu 
geben; die Ablehnung einer Anerkennung ist schriftlich zu begründen. 5Wird die auf Grund 
eines Antrags im Sinne des Absatzes 1 begehrte Anerkennung versagt, kann die 
antragstellende Person eine Überprüfung der Entscheidung durch das Rektorat beantragen. 
6Das Rektorat gibt der oder dem Vorsitzenden des Gemeinsamen Prüfungsausschusses eine 
Empfehlung für die weitere Behandlung des Antrags." 

6. § 12 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 Nr. b erhält folgende Fassung: 

"b) 4Hausarbeit: Eine Hausarbeit ist eine eigenständige schriftliche Ausarbeitung 
eines vorgegebenen Themas, das im Rahmen des betreffenden Moduls behandelt 
wurde. 5Sie ist in schriftlicher Form sowie als Datei auf einem lesbaren Datenträger 
in einem von der Prüferin oder dem Prüfer benannten Format einzureichen; in durch 
die oder den Vorsitzenden des gemäß § 22 Absatz 1 bis 8 zuständigen 
Prüfungsausschusses bestimmten Ausnahmefällen ist die Einreichung in 
elektronischer Form ausreichend. 6Der Hausarbeit ist eine unterschriebene 
Erklärung mit folgendem Wortlaut beizufügen: „Hiermit versichere ich, dass ich die 
vorliegende Arbeit selbstständig und ohne die Benutzung anderer als der 
angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. 7Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß 
aus veröffentlichten und nicht veröffentlichten Schriften entnommen wurden, sind als 
solche kenntlich gemacht. 8Ich versichere, dass die eingereichte elektronische 
Fassung der eingereichten Druckfassung vollständig entspricht.“ 9Der letzte Satz der 
Erklrung entfällt, wenn die Hausarbeit nur in elektronischer Form eingereicht wird." 

b) Nach Absatz 8 wird als Absatz 9 angefügt: 

"(9) 1Störungen im Prüfungsablauf müssen unverzüglich bei der beziehungsweise dem 
Vorsitzenden des gemäß § 22 Absatz 1 bis 8 zuständigen Prüfungsausschusses oder bei der 
zuständigen Prüferin beziehungsweise dem zuständigen Prüfer schriftlich geltend gemacht 
werden. 2Die Geltendmachung ist spätestens dann ausgeschlossen, wenn seit Erbringen der 
Prüfungsleistung mehr als drei Werktage verstrichen sind." 

7. § 13 erhält folgende Fassung: 

"§ 13 

Prüfungen im Antwort-Wahl-Verfahren 

(1) 1Eine Prüfung im Antwort-Wahl-Verfahren liegt vor, wenn die für das Bestehen der 
Prüfung mindestens erforderliche Leistung der Prüfungskandidatin oder des 
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Prüfungskandidaten ausschließlich durch Markieren oder Zuordnen der vorgegebenen 
Antworten erreicht werden kann. 2Prüfungen beziehungsweise Prüfungsfragen im Antwort-
Wahl-Verfahren sind nur zulässig, wenn sie dazu geeignet sind, den Nachweis zu erbringen, 
dass die Prüfungskandidatin oder der Prüfungskandidat die Inhalte und Methoden des Moduls 
in den wesentlichen Zusammenhängen beherrscht und die erworbenen Kenntnisse und 
Fähigkeiten anwenden kann.  

(2) 1Die Prüfungsfragen müssen zweifelsfrei verständlich, widerspruchsfrei, eindeutig 
beantwortbar und dazu geeignet sein, die gemäß Absatz 1 Satz 2 zu überprüfenden 
Kenntnisse der Prüfungskandidatinnen und Prüfungskandidaten festzustellen. 2Variationen 
der gleichen Prüfungsfragen (auch bei den Antwortmöglichkeiten) sind zulässig. 3Der Abzug 
von Punkten innerhalb einer Prüfungsaufgabe ist nicht zulässig. 

(3) Ist die Prüferin oder der Prüfer – nach der fakultäts- bzw. studiengangsspezifischen 
Ausgestaltung des konkreten Antwort-Wahl-Verfahrens – nicht gleichzeitig die 
Aufgabenstellerin oder der Aufgabensteller, sondern wird die Prüfertätigkeit von der oder dem 
laut Prüfungsordnung zuständigen Prüferin oder Prüfer auf eine oder einen anderen, nämlich 
die Aufgabenstellerin oder den Aufgabensteller, verschoben, gelten zusätzlich die 
nachfolgenden Absätze 4 bis 9.  

(4) 1Die Prüferin oder der Prüfer wählt den Prüfungsstoff aus, formuliert die Fragen, legt 
die Antwortmöglichkeiten fest und erstellt die Bewertungsregeln sowie das 
Bewertungsschema gemäß Absatz 6. 2Die Voraussetzungen für das Bestehen der Prüfung 
sind vorab festzulegen. 3Vor der Prüfung führt die Prüferin oder der Prüfer einen Review-
Prozess durch, bei dem Inhalte und Form der Fragen durch eine zweite Prüferin oder einen 
zweiten Prüfer gegengelesen werden.  

(5) 1Die Prüferin oder der Prüfer kann auch einen Pool von gleichwertigen 
Prüfungsfragen erstellen, aus dem die Prüfungskandidatinnen und Prüfungskandidaten 
jeweils unterschiedliche Prüfungsfragen zur Beantwortung erhalten. 2Die Zuordnung geschieht 
durch Zufallsauswahl. 3Die Gleichwertigkeit der Prüfungsfragen muss sichergestellt sein. 

(6) 1Die Prüfung ist bestanden, wenn die Prüfungskandidatin oder der Prüfungskandidat 
mindestens 60 Prozent der insgesamt erreichbaren Punkte erzielt hat. 2Liegt der 
Gesamtdurchschnitt der in einer Prüfung erreichten Punkte abzüglich 12 Prozent des 
Gesamtmittelwerts unter 60 Prozent, aber über 50 Prozent der insgesamt erreichbaren 
Punkte, berechnet sich die Bestehensgrenze nach dieser Gleitklausel. 3Ein 
Bewertungsschema, das ausschließlich eine absolute Bestehensgrenze festlegt, ist 
unzulässig.  

(7) 1Die Prüfungsleistungen sind wie folgt zu bewerten: Wurde die für das Bestehen der 
Prüfung erforderliche Mindestzahl der erreichbaren Punkte erzielt, so lautet die Note  

„sehr gut“   wenn mindestens 75 Prozent, 

„gut“    wenn mindestens 50, aber weniger als 75 
Prozent, 

„befriedigend“  wenn mindestens 25, aber weniger als 50 Prozent, 

„ausreichend“  wenn keine oder weniger als 25 Prozent 
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der darüber hinaus erreichbaren Punkte erzielt wurden. 2Bei der Berechnung der Punktzahlen 
werden 0,5-Werte zugunsten der Prüfungskandidatin oder des Prüfungskandidaten 
interpretiert. 3Wurde die für das Bestehen der Prüfung erforderliche Mindestzahl nicht erreicht, 
lautet die Note „mangelhaft (5,0)“. 

(8) 1Zeigt sich bei der Bewertung von Prüfungsleistungen eine auffällige Fehlerhäufung 
bei der Beantwortung einzelner Prüfungsaufgaben, überprüft die Prüferin oder der Prüfer die 
betreffenden Prüfungsaufgaben unverzüglich und vor der Bekanntgabe der 
Prüfungsergebnisse darauf, ob sie gemessen an den Anforderungen gemäß Absatz 2 Satz 1 
fehlerhaft sind. 2Die Aufgaben sind post hoc zu analysieren. 3Schwierigkeitsindex, 
Trennschärfeindex, Reliabilität und Distraktorenanalyse geben Hinweise auf die Qualität der 
gestellten Fragen. 4Ergibt die Überprüfung, dass einzelne Prüfungsaufgaben fehlerhaft sind, 
sind diese nachzubewerten oder bei der Feststellung des Prüfungsergebnisses nicht zu 
berücksichtigen. 5Die Zahl der für die Ermittlung des Prüfungsergebnisses zu 
berücksichtigenden Prüfungsaufgaben mindert sich entsprechend. 6Die Verminderung der 
Anzahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht zum Nachteil einer Prüfungskandidatin oder 
eines Prüfungskandidaten auswirken. 7Übersteigt die Zahl der auf die zu eliminierenden 
Prüfungsaufgaben entfallenden Punkte 20 Prozent der insgesamt erreichbaren Punkte, ist die 
Prüfung insgesamt zu wiederholen. 8Dies gilt auch dann, wenn eine Prüfungsleistung nur zum 
Teil im Antwort-Wahl-Verfahren zu erbringen ist. 

(9) Besteht eine Prüfungsleistung nur teilweise aus Prüfungsaufgaben im Antwort-Wahl-
Verfahren, gilt dieser Paragraph mit Ausnahme von Absatz 8 Satz 7 und 8 nur für den im 
Antwort-Wahl-Verfahren erstellten Prüfungsteil." 

8. § 15 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 

"(2) 1Die Zulassung zu einer Modulprüfung kann an den Nachweis bestimmter 
Voraussetzungen geknüpft sein. 2Handelt es sich bei diesen Voraussetzungen um 
Studienleistungen, dienen diese dem Kompetenzerwerb und der Lernstandserhebung für 
Lehrende und Lernende. 3Sie bleiben unbenotet. 4Sofern Studienleistungen die Anwesenheit 
in einer Lehrveranstaltung erfordern, für die keine regelmäßige Teilnahme gemäß § 9 Absatz 
4 vorausgesetzt wird, ist den Studierenden in begründeten Ausnahmefällen eine alternative 
Studienleistung zu ermöglichen, die keine Teilnahme an der Lehrveranstaltung erfordert, 
sofern diese geeignet ist, den Kompetenzerwerb zu fördern und die Lernstandserhebung in 
vergleichbarer Weise zu leisten; über das Vorliegen bzw. Nicht-Vorliegen eines begründeten 
Ausnahmefalls entscheidet die oder der Vorsitzende des gemäß § 22 Absatz 2 bis 8 
zuständigen Prüfungsausschusses.. 5Studienleistungen sind in der Regel in den folgenden 
Formaten vorgesehen: Elektronische Lernstandserhebungen, Essays, Exercises, 
Hausaufgaben, Kurzreferate, Protokolle, Rezensionen, Testklausuren, Thesenpapiere und 
ähnliche Formate. 6Die jeweiligen Voraussetzungen zur Zulassung zu einer Modulprüfung sind 
in den Anhängen ausgewiesen. 

(3) 1Die Zulassung zu einer Modulprüfung ist zu versagen, wenn die Voraussetzungen 
nach Absatz 1 oder Absatz 2 nicht erfüllt sind, die Modulprüfung in demselben oder einem 
gleichwertigen Modul bereits bestanden ist oder eine Wiederholungsfrist versäumt wurde; die 
Aufnahme einer Meldung in das Campus-Management-System heilt das Fehlen der 
genannten Voraussetzungen nicht. 2Die Zulassung zu einer Modulprüfung ist ferner zu 
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versagen, wenn die Prüfungskandidatin oder der Prüfungskandidat in dem gewählten 
Studiengang an einer Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes eine nach der 
Prüfungsordnung erforderliche Prüfung endgültig nicht bestanden oder den Prüfungsanspruch 
verloren hat; dies gilt entsprechend für Studiengänge, die eine erhebliche inhaltliche Nähe zu 
dem bisherigen Studiengang aufweisen. 3Darüber hinaus ist die Zulassung zu einer Prüfung 
zu versagen, wenn eine Prüfungskandidatin oder ein Prüfungskandidat gemäß § 48 Absatz 5 
HG beurlaubt ist, es sei denn es liegt einer der in § 48 Absatz 5 Satz 4 und Satz 5 HG 
genannten Ausnahmefälle vor." 

b) In Absatz 4 Satz 3 sowie Absatz 5 Satz 4 wird "§ 20 Absatz 5" jeweils zu "§ 20 
Absatz 7" korrigiert. 

c) Nach Absatz 7 wird als Absatz 8 angefügt: 

"(8) 1Prüfungen über den Inhalt einer bestimmten Lehrveranstaltung können über den 
Zeitraum von drei Semestern angeboten werden. 2Diese Frist kann sich gemäß § 64 Absatz 
3a HG verlängern." 

9. § 17 Absatz 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

"(1) 1Die besonderen Belange von Studierenden mit Behinderungen, chronischen oder 
psychischen Erkrankungen sind zur Wahrnehmung ihrer Chancengleichheit zu 
berücksichtigen. 2Macht eine Prüfungskandidatin oder ein Prüfungskandidat glaubhaft, dass 
sie oder er wegen länger andauernder oder ständiger Krankheit oder Behinderung nicht in der 
Lage ist, an einer Modulprüfung in der vorgesehenen Form oder in dem vorgesehenen Umfang 
teilzunehmen, wird ihr oder ihm auf schriftlichen Antrag an die Vorsitzende oder den 
Vorsitzenden des Gemeinsamen Prüfungsausschusses ein Nachteilsausgleich gewährt. 
3Dazu kann die Vorlage eines fachärztlichen Zeugnisses verlangt werden. 4Dies gilt 
entsprechend im Hinblick auf Fristen und Termine sowie Teilnahmeverpflichtungen an 
Lehrveranstaltungen sowie zu erbringende Studienleistungen. 5Über einen möglichen 
Nachteilsausgleich entscheidet die oder der Vorsitzende des Gemeinsamen 
Prüfungsausschusses im Einvernehmen mit den Vorsitzenden der gemäß § 22 Absatz 2 bis 8 
am Studiengang der oder des betreffenden Studierenden beteiligten 
Fachprüfungsausschüsse. 

(2) 1Die Inanspruchnahme der Schutzbestimmungen entsprechend den §§ 3 bis 7 und 9 
und 13 des Mutterschutzgesetzes sowie entsprechend den Fristen des Bundeselterngeld- und 
Elternzeitgesetzes in der jeweils geltenden Fassung werden auf Antrag ermöglicht. 2Eine 
Ablegung von Modulprüfungen ist in diesen Fällen trotz Beurlaubung möglich." 

10. § 18 Absatz 6 und 7 erhalten folgende Fassung: 

"(6) 1Die Noten der Studienbereiche werden gebildet als gewichtetes arithmetisches 
Mittel aus den jeweiligen Modulnoten entsprechend der im Anhang ausgewiesenen 
Gewichtung. 2Dies gilt auch für die Berechnung vorläufiger Studienbereichsnoten. 

(7) 1Die Gesamtnote des Studiengangs wird gebildet als gewichtetes arithmetisches 
Mittel aus den Noten der Studienbereiche und der Note der Bachelorarbeit. 2Die Noten gehen 
mit folgender Gewichtung in die Gesamtnote ein: 
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a) Note des ersten Unterrichtsfachs: 69/180, 

b) Note des zweiten Unterrichtsfachs beziehungsweise der sonderpädagogischen 
Fachrichtung: 69/180, 

c) Note der Bildungswissenschaften: 18/180, 

d) Note der Bachelorarbeit: 12/180. 

3Die Praxisphasen bleiben unbenotet. 

4Dies gilt auch für die Berechnung der vorläufigen Gesamtnote des Studiengangs." 

11. § 20 Absatz 1 bis 3 erhalten folgende Fassung: 

"(1) 1Nicht bestandene Modulprüfungen können wiederholt werden. 2Die Anzahl der 
Prüfungsversuche pro Modul kann unbeschadet der Bestimmungen von § 21 Absatz 12 auf 
drei begrenzt werden. 3Näheres regeln die Bestimmungen in den Anhängen. 4Bezogen auf 
sämtliche Module des Bachelorstudiums, in denen die Anzahl der Prüfungsversuche auf drei 
begrenzt ist, bestehen insgesamt drei zusätzliche Prüfungsversuche. 5Darüber hinaus erhalten 
Prüfungskandidatinnen und Prüfungskandidaten, die mindestens 140 Leistungspunkte 
erworben haben, einen weiteren zusätzlichen Prüfungsversuch. 6Ist eine Prüfungsleistung 
nach Ausschöpfung der drei zusätzlichen Prüfungsversuche sowie gegebenenfalls des 
weiteren Prüfungsversuchs nach Satz 5 nicht bestanden, ist das Studium endgültig nicht 
bestanden mit der Folge der Exmatrikulation aus dem Studiengang. 7Die zusätzlichen 
Prüfungsversuche gemäß Satz 4 und 5 beziehen sich nicht auf die Wiederholung der 
Bachelorarbeit.  

(2) 1Hat eine Prüfungskandidatin oder ein Prüfungskandidat eine Modulprüfung, bei der 
die Anzahl der Prüfungsversuche nach Absatz 1 Satz 2 auf drei begrenzt sind, zum dritten Mal 
nicht bestanden, erfolgt eine schriftliche Mitteilung der oder des Vorsitzenden des 
Gemeinsamen Prüfungsausschusses, ob die Möglichkeit besteht, zusätzliche 
Prüfungsversuche nach Absatz 1 Sätze 4 und 5 für diese Prüfung in Anspruch zu nehmen. 
2Falls diese Möglichkeit besteht, muss die Modulprüfung spätestens zwei Jahre nach Zugang 
der Mitteilung nach Satz 1 erfolgreich abgelegt werden. 3Wird diese Modulprüfung in dieser 
Zeit nicht mindestens drei Mal angeboten, verlängert sich die Frist um ein weiteres Jahr. 4Wird 
die Frist aus Gründen versäumt, die von der Prüfungskandidatin oder dem 
Prüfungskandidaten zu vertreten sind, ist die Modulprüfung endgültig nicht bestanden mit der 
Folge der Exmatrikulation aus dem Studiengang. 

(3) Zusätzliche Prüfungsversuche können für eine Modulprüfung nur dann gewährt 
werden, wenn keiner der Prüfungsversuche aufgrund einer Täuschung oder eines 
Ordnungsverstoßes gemäß § 24 nicht bestanden wurde." 

12. § 21 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) 1Die Bachelorarbeit ist eine Prüfungsleistung in Form einer selbstständig verfassten 
Arbeit, die zeigen soll, dass die Prüfungskandidatin oder der Prüfungskandidat dazu in der 
Lage ist, ein thematisch begrenztes Problem aus dem Gegenstandsbereich des Studiums mit 
den erforderlichen Methoden in einem festgelegten Zeitraum wissenschaftlich zu bearbeiten 
und zu reflektieren. 2Bei der Anmeldung der Bachelorarbeit legt sich die Prüfungskandidatin 
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oder der Prüfungskandidat auf einen Studienbereich fest, in dem die Bachelorarbeit angefertigt 
wird. 3Die Bachelorarbeit kann in jedem Studienbereich außer in den Praxisphasen angefertigt 
werden." 

13. § 22a Absatz 6 und 7 erhalten folgende Fassung: 

"(6) 1Die oder der Vorsitzende sowie die Mitglieder und ihre Stellvertreterinnen oder 
Stellvertreter gemäß Absatz 2 Nr. 2 und Nr. 4 bis 6 werden vom Senat der Universität zu Köln 
nach Gruppen getrennt gewählt. 2Für die Mitglieder gemäß Absatz 2 Nr. 2 haben die jeweiligen 
Fakultäten ein Vorschlagsrecht; für die Mitglieder gemäß Absatz 4 bis 6 haben die Gruppen 
ein Vorschlagsrecht. 3Die Mitglieder gemäß Absatz 2 Nr. 3 werden von der Deutschen 
Sporthochschule Köln sowie der Hochschule für Musik und Tanz Köln gemäß den jeweiligen 
Regelungen der beiden Hochschulen gewählt. 4Die Mitglieder aus der Gruppe der 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, aus der Gruppe der akademischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie aus der Gruppe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
Technik und Verwaltung werden für drei Jahre, die Mitglieder aus der Gruppe der 
Studierenden für ein Jahr gewählt. 5Wiederwahl ist zulässig. 6Die Amtszeit einer 
Stellvertreterin oder eines Stellvertreters endet mit der Amtszeit des entsprechenden 
Mitglieds. 7Scheidet ein Mitglied oder eine Stellvertreterin beziehungsweise ein Stellvertreter 
vorzeitig aus, wird eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger für die restliche Amtszeit gewählt. 

(7) 1Der Gemeinsame Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn die oder der 
Vorsitzende oder ihre beziehungsweise seine Stellvertreterin oder ihr beziehungsweise sein 
Stellvertreter und mindestens sechs weitere Mitglieder anwesend sind, davon mindestens vier 
aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer. 2In Angelegenheiten, die die 
Lehre mit Ausnahme ihrer Bewertung unmittelbar betreffen, muss gewährleistet sein, dass die 
Mitglieder aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer mindestens über 
die Hälfte der Stimmen verfügen. 3Leitet die oder der stellvertretende Vorsitzende eine 
Sitzung, weil die oder der Vorsitzende an der Teilnahme gehindert ist, nimmt ihre 
Stellvertreterin oder ihr Stellvertreter oder seine Stellvertreterin oder sein Stellvertreter gemäß 
Absatz 3 als stimmberechtigtes Mitglied an der Sitzung teil. 4Der Gemeinsame 
Prüfungsausschuss beschließt mit einfacher Mehrheit der Anwesenden. 5Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der oder des Vorsitzenden. 6Das dem 
Gemeinsamen Prüfungsausschuss angehörende Mitglied aus der Gruppe der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik und Verwaltung habt in Angelegenheiten der Lehre 
nur Stimmrecht, soweit es entsprechende Funktionen in der Hochschule wahrnehmen und 
über besondere Erfahrungen im jeweiligen Bereich verfügt; eine solche Erfahrung ist 
insbesondere dann anzunehmen, wenn die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter die 
Prüfereigenschaft nach § 65 Absatz 1 Satz 2 HG erfüllen. 7Über das Vorliegen dieser 
Voraussetzungen entscheidet die oder der Vorsitzende beziehungsweise in Zweifelsfällen das 
Rektorat zu Beginn der Amtszeit des Mitglieds. 8Die Mitglieder aus der Gruppe der 
Studierenden stimmen bei pädagogisch-wissenschaftlichen Entscheidungen, insbesondere 
bei der Bewertung und Anerkennung von Prüfungsleistungen, der Bestimmung von 
Prüfungsaufgaben sowie bei diesbezüglichen Widerspruchsentscheidungen nur dann mit, 
wenn sie die Prüfereigenschaft nach § 65 Absatz 1 Satz 2 HG erfüllen. 

14. § 22b Absatz 13 erhält folgende Fassung: 

"(13) 1Die Fachprüfungsausschüsse gemäß Absatz 2 und 8 sind beschlussfähig, wenn 
die oder der Vorsitzende oder ihre beziehungsweise seine Stellvertreterin oder ihr 
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beziehungsweise sein Stellvertreter und mindestens vier weitere Mitglieder anwesend sind, 
davon mindestens zwei aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer. 2Die 
Fachprüfungsausschüsse gemäß Absatz 3 bis 7 sind beschlussfähig, wenn die oder der 
Vorsitzende oder ihre beziehungsweise seine Stellvertreterin oder ihr beziehungsweise sein 
Stellvertreter und mindestens drei weitere Mitglieder anwesend sind, davon mindestens eines 
aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer. 3In Angelegenheiten, die die 
Lehre mit Ausnahme ihrer Bewertung unmittelbar betreffen, muss gewährleistet sein, dass die 
Mitglieder aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer mindestens über 
die Hälfte der Stimmen verfügen. 4Leitet die oder der stellvertretende Vorsitzende eine 
Sitzung, weil die oder der Vorsitzende an der Teilnahme gehindert ist, nimmt ihre 
Stellvertreterin oder ihr Stellvertreter oder seine Stellvertreterin oder sein Stellvertreter gemäß 
Absatz 9 als stimmberechtigtes Mitglied an der Sitzung teil. 5Die Fachprüfungsausschüsse 
beschließen mit einfacher Mehrheit der Anwesenden. 6Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme der oder des Vorsitzenden. 7Das dem jeweiligen Fachprüfungsausschuss 
angehörende Mitglied aus der Gruppe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik und 
Verwaltung hat in Angelegenheiten der Lehre nur Stimmrecht, soweit es entsprechende 
Funktionen in der Hochschule wahrnimmt und über besondere Erfahrungen im jeweiligen 
Bereich verfügt; eine solche Erfahrung ist insbesondere dann anzunehmen, wenn die 
Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter die Prüfereigenschaft nach § 65 Absatz 1 Satz 2 HG erfüllt. 
8Über das Vorliegen dieser Voraussetzungen entscheidet die oder der Vorsitzende 
beziehungsweise in Zweifelsfällen das Rektorat zu Beginn der Amtszeit des Mitglieds. 9Die 
Mitglieder aus der Gruppe der Studierenden stimmen bei pädagogisch-wissenschaftlichen 
Entscheidungen, insbesondere bei der Bewertung und Anerkennung von Prüfungsleistungen, 
der Bestimmung von Prüfungsaufgaben sowie bei diesbezüglichen 
Widerspruchsentscheidungen nur dann mit, wenn sie die Prüfereigenschaft nach § 65 Absatz 
1 Satz 2 HG erfüllen." 

15. § 24 erhält folgende Fassung: 

"§ 24 

Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) 1Versucht eine Prüfungskandidatin oder ein Prüfungskandidat, die Bewertung einer 
Prüfungsleistung durch Täuschung zu eigenem Vorteil zu beeinflussen, führt sie oder er in der 
Prüfung nicht zugelassene Hilfsmittel mit oder begeht bei der Erbringung der Prüfungsleistung 
wissenschaftliches Fehlverhalten, begeht sie oder er eine Täuschungshandlung. 2Nicht 
zugelassene Hilfsmittel können von den Aufsichtsführenden nach Abschluss der Prüfung, zu 
deren Beendigung die Prüfungskandidatin oder der Prüfungskandidat berechtigt ist, mit 
Zustimmung der Prüfungskandidatin bzw. des Prüfungskandidaten zur Beweissicherung 
eingezogen werden. 

(2) 1Eine Täuschungshandlung gemäß Absatz 1 wird durch den gemäß § 22 Absatz 1 
bis 8 zuständigen Prüfungsausschuss und bei der Bachelorarbeit durch den Gemeinsamen 
Prüfungsausschuss festgestellt. 2Als Folge der Täuschungshandlung spricht er gegen die 
Prüfungskandidatin oder den Prüfungskandidaten eine der folgenden Sanktionen aus: 

a) eine Verwarnung; 
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b) der Prüfungskandidatin oder dem Prüfungskandidaten wird die Wiederholung der 
Prüfungsleistung, auf die sich die Täuschungshandlung bezieht, aufgegeben; 

c) die Prüfungsleistung, auf die sich die Täuschungshandlung bezieht, wird für 
„mangelhaft“ bzw. „nicht bestanden“ erklärt. 

3Bei Vorliegen einer Täuschungshandlung im Verantwortungsbereich eines 
Fachprüfungsausschusses gemäß § 22 Absatz 2 bis 8 informiert dieser den Gemeinsamen 
Prüfungsausschuss. 4Bei Vorliegen einer Täuschungshandlung im Zusammenhang mit der 
Bachelorarbeit informiert der Gemeinsame Prüfungsausschuss den Fachprüfungsausschuss, 
in dessen Verantwortungsbereich gemäß § 22 Absatz 2 bis 8 der Studienbereich fällt, in dem 
die Bachelorarbeit angefertigt wurde. 5In schwerwiegenden Fällen oder im Wiederholungsfall 
kann der Gemeinsame Prüfungsausschuss die Prüfungskandidatin oder den 
Prüfungskandidaten von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen, wodurch 
der Prüfungsanspruch im Studiengang erlischt. 6Ein schwerwiegender Fall kommt 
insbesondere in Betracht, wenn die Kandidatin oder der Kandidat wenigstens grob fahrlässig  

a) bei wissenschaftlichen Arbeiten Falschangaben macht oder fremde Gedanken 
oder Erkenntnisse verfälscht wiedergibt (Fälschung),  

b) die Prüfungsarbeit oder Forschungstätigkeit Anderer schwer beeinträchtigt 
(Sabotage), 

c) eine fremde Formulierung, einen fremden Gedanken oder fremde Erkenntnisse 
wiedergibt, ohne die Urheberschaft offenzulegen (Plagiat). 

(3) Insbesondere bei begründetem Verdacht auf ein Plagiat kann der gemäß § 22 Absatz 
1 bis 8 zuständige Prüfungsausschuss und bei der Bachelorarbeit der Gemeinsame 
Prüfungsausschuss auch ohne die Zustimmung der Prüfungskandidatinnen oder 
Prüfungskandidaten weitere – auch elektronische – Überprüfungen vornehmen lassen.  

(4) Als Folge einer Täuschungshandlung nach Absatz 1 gilt bei Studienleistungen die 
betreffende Studienleistung als nicht erbracht. 

(5) 1Wer die Abnahme einer Prüfungsleistung stört, kann von den jeweiligen Prüfenden 
oder Aufsichtsführenden von der weiteren Erbringung der Prüfungsleistung ausgeschlossen 
werden; in diesem Fall gilt die Prüfungsleistung als mit „mangelhaft (5,0)“ oder „nicht 
bestanden“ bewertet. 2Die Gründe für den Ausschluss sind aktenkundig zu machen. 

(6) 1Vor einer Entscheidung gemäß Absatz 1 und Absatz 2, Satz 1 und 2 ist der 
Prüfungskandidatin oder dem Prüfungskandidaten rechtliches Gehör einzuräumen. 2Die 
Entscheidung ist der Prüfungskandidatin oder dem Prüfungskandidaten unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

(7) 1Zusätzlich kann durch den gemäß § 22 Absatz 1 bis 8 zuständigen Prüfungsausschuss 
sowie bei der Bachelorarbeit durch den Gemeinsamen Prüfungsausschuss ein 
Ordnungswidrigkeitenverfahren nach § 63 Abs. 5 HG eingeleitet werden. 2Ordnungswidrig 
handelt auch, wer versucht, das Ergebnis einer Prüfungsleistung zu fremdem Vorteil zu 
beeinflussen." 
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16. § 26 erhält folgende Fassung: 

"§ 26 

Prüfungsakte, Akteneinsicht  

(1) 1Für jede Prüfungskandidatin und jeden Prüfungskandidaten wird beim gemäß § 22 
Absatz 1 bis 8 zuständigen Prüfungsausschuss sowie bei der Bachelorarbeit beim 
Gemeinsamen Prüfungsausschuss eine Prüfungsakte geführt. 2Die Prüfungsakte 
dokumentiert insbesondere die Prüfungsversuche, die Prüfungsarbeiten, die darauf 
bezogenen Gutachten der Prüferinnen oder Prüfer, die Prüfungsprotokolle, die 
Prüfungsergebnisse, Notenberechnungen und Durchschriften der Zeugnisse und Urkunden. 
3Die Prüfungsakte wird schriftlich oder ganz oder teilweise elektronisch geführt. 

(2) Über den Stand der Prüfungsergebnisse kann sich eine Prüfungskandidatin oder ein 
Prüfungskandidat im Rahmen der organisatorischen Möglichkeiten jederzeit informieren.  

(3) 1Nach Bekanntgabe eines Prüfungsergebnisses wird jeder Prüfungskandidatin und 
jedem Prüfungskandidaten beziehungsweise einer oder einem entsprechenden 
Bevollmächtigten auf schriftlichen Antrag Einsicht in ihre oder seine in dieser Prüfung 
erbrachten schriftlichen Leistungen und die darauf bezogenen Gutachten und 
Korrekturvermerke der Prüferinnen oder Prüfer sowie in die Protokolle zu mündlichen 
Prüfungen gewährt. 2Im Rahmen dieser Einsichtnahme muss die Möglichkeit eingeräumt 
werden, dass die Prüfungskandidatin und der Prüfungskandidat beziehungsweise deren und 
dessen Bevollmächtigten entweder Kopien oder Fotografien der Unterlagen anfertigen kann, 
ggf. ausgegebene Musterlösungen dürfen, da nicht Bestandteil der Prüfungsakte der 
Prüfungskandidatin oder des Prüfungskandidaten, nicht kopiert oder fotografiert werden. 3Das 
weitere Verfahren der Einsichtnahme einschließlich einer angemessenen Frist für den 
Einsichtnahmeantrag regelt der gemäß § 22 Absatz 1 bis 8 zuständige Prüfungsausschuss 
sowie bei der Bachelorarbeit der Gemeinsame Prüfungsausschuss. 4Nach Ablauf der 
festgelegten Fristen ist eine Einsichtnahme nur noch möglich, wenn eine Prüfungskandidatin 
oder ein Prüfungskandidat das Versäumen der Frist nachweisbar nicht zu vertreten hat. 5Ein 
darüber hinausgehendes Auskunftsrecht besteht nicht. 

(4) 1Die Prüfungsakte wird, mit Ausnahme der Bestimmungen in Satz 2, bis zum Ablauf 
des fünften auf die Exmatrikulation aus diesem Studiengang folgenden Jahres aufbewahrt und 
anschließend dem zuständigen Archiv angeboten; lehnt das Archiv die Annahme ab, kann sie 
vernichtet werden. 2Schriftliche Prüfungsunterlagen einschließlich zugehöriger 
Bewertungsunterlagen – ausgenommen die Bewertungsunterlagen der Bachelorarbeit - 
werden, soweit kein Rechtsstreit anhängig ist, zwei Jahre nach Bekanntgabe der Bewertung 
dem Archiv angeboten; dies gilt für elektronische Fassungen entsprechend; lehnt das Archiv 
die Annahme ab, können sie vernichtet werden. 3In einem Verzeichnis dürfen die verliehenen 
akademischen Grade und eine katalogisierte Sammlung der ausgehändigten Zeugnisse und 
Urkunden bis zum Ablauf des fünfzigsten auf die Beendigung des Studiums folgenden Jahres 
aufbewahrt werden; Satz 1, zweiter Halbsatz gilt entsprechend. 
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17. § 28 erhält folgende Fassung: 

"§ 28 

Übergangsbestimmungen 

1Durch die in dieser Ordnung getroffenen Regelungen darf keine Studierende und kein 
Studierender schlechter gestellt werden. 2Über eine mögliche Schlechterstellung entscheidet 
auf entsprechenden begründeten schriftlichen Antrag der oder des Studierenden der 
Gemeinsame Prüfungsausschuss.“ 

18. Die Anhänge 1 bis 26 erhalten folgende Fassung: 

Siehe Anhänge 1 bis 26. 

 

Artikel II 

Diese Ordnung wird in den Amtlichen Mitteilungen der Universität zu Köln veröffentlicht. 
Sie tritt am 1. Oktober 2018 in Kraft. 

Der Anhang 6 tritt vorbehaltlich des Einvernehmens mit der Evangelischen Kirche in 
Kraft. 

Der Anhang 13 tritt vorbehaltlich des Einvernehmens mit der Katholischen Kirche in Kraft. 

Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Senats der Universität zu Köln vom 29. 
August 2018. 

Köln, den 13. September 2018 

gez. 
Der Rektor  
der Universität zu Köln 
 
 
 
 
 

Universitätsprofessor Dr. Axel Freimuth 
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Anhang 1 
BACHELOR OF ARTS 

LEHRAMT AN GYMNASIEN UND GESAMTSCHULEN 
STUDIENBEREICH BILDUNGSWISSENSCHAFTEN 

 
Erläuterung: Es sind die Basismodule 1 "Erziehen", 2 "Beurteilen" und 3 "Unterrichten" zu studieren. 
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GyGe-BA-
BiWi-BM-1 

/ 
6370BMEr00 

Erziehen keine WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 1 Semester Vorlesung 1 Seminar 1 

Studienleistung in 
Vorlesung 1 (2 LP); 
Studienleistung in 
Seminar 1 (2 LP) 

schriftlich Hausarbeit 2 LP 3 P 6 - 6/18 

GyGe-BA-
BiWi-BM-2 

/ 
6694BMBe00 

Beurteilen erfolgreicher Abschluss von 
BM 1 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 1 Semester Vorlesung 1 Übung 1 

Studienleistung in 
Vorlesung 1 (2 LP); 
Studienleistung in Übung 
1 (2 LP) 

schriftlich Klausur 60 min./ 2 
LP 3 P 6 - 6/18 

GyGe-BA-
BiWi-BM-3 

/ 
6370BMUn00 

Unterrichten erfolgreicher Abschluss von 
BM 1 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 1 Semester Vorlesung 1 Seminar 1 

Studienleistung in 
Vorlesung 1 (2 LP); 
Studienleistung in 
Seminar 1 (2 LP) 

schriftlich Hausarbeit 2 LP 3 P 6 - 6/18 

                  

GyGe-BA-
BiWi-BA 

/ 
7991Bach00 

Bachelorarbeit1 
erfolgreicher Abschluss von 
zwei Basismodulen; 
Fremdsprachenkenntnisse 
gemäß § 8 Abs. 1 und 2 

studien-
begleitend - 12 Wochen - - schriftlich Hausarbeit - 2 WP1 12 12 - 

 

                                                      
1 Die Bachelorarbeit wird nach Wahl der Studierenden in einem der studierten Unterrichtsfächer oder Förderschwerpunkte oder in Bildungswissenschaften angefertigt. Die Note der Bachelorarbeit geht mit der 

Gewichtung 12/180 in die Gesamtnote ein. 
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Anhang 2 
BACHELOR OF ARTS 

LEHRAMT AN GYMNASIEN UND GESAMTSCHULEN 
UNTERRICHTSFACH BIOLOGIE 

 
Erläuterung: Es sind die Module MN-B-Bio-I/A "Molekulare Grundlagen der Zellbiologie und Biochemie", MN-B-Bio I/B "Genetik", GG-Bio-BFD "Fachdidaktik Biologie", MN-B-Bio II/A "Evolution, Entwicklung und 
Systematik der Tiere", MN-B-BCLA "Biochemie für Lehramtsstudierende", GG-MNF-B "Mathematisch-Naturwissenschaftliche Grundlegung", MN-B-Bio II/B "Evolution, Entwicklung und Systematik der Pflanzen", 
MN-B-Bio III/B "Physiologie" und MN-B-Bio IV "Ökologie und Angewandte Biologie" zu studieren. Beim Modul "Mathematisch-Naturwissenschaftliche Grundlegung" sind die Belegungsregeln in der 
Modulbeschreibung zu beachten. 
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MN-B-Bio 
I/A 

Molekulare Grundlagen 
der Zellbiologie und 
Biochemie (Biologie I/A) 

keine WiSe jedes 2. 
Semester 1 Semester Vorlesung Praktikum (TP) Fachtutorium 

regelmäßige und erfolgreiche 
Teilnahme am Praktikum sowie 
aktive Mitarbeit 

schriftlich Klausur 120 min. 3 P 9 - 13% 

MN-B-Bio 
I/B Genetik (Biologie I/B) keine SoSe jedes 2. 

Semester 1 Semester Vorlesung Praktikum mit 
Fachtutorium (TP) 

regelmäßige und erfolgreiche 
Teilnahme am Praktikum sowie 
aktive Mitarbeit 

schriftlich Klausur 120 min. 3 P 9 - 13% 

GG-Bio-BFD Fachdidaktik Biologie keine SoSe jedes 2. 
Semester 1 Semester Seminar mit Übungen1 

(TP) Projekt (TP) 
regelmäßige und erfolgreiche 
Teilnahme am Seminar mit 
Übungen und am Projekt sowie 
aktive Mitarbeit 

kombiniert 

schriftliche 
Dokumentation 
des Lehrprojekts 
u. mündliche 
Präsentation 

 
 
20 min. 

3 P 6 - 11% 

MN-B-Bio 
II/A 

Evolution, Entwicklung 
und Systematik der 
Tiere (Biologie II/A) 

keine WiSe jedes 2. 
Semester 1 Semester Vorlesung Praktikum (TP) Fachtutorium 

regelmäßige und erfolgreiche 
Teilnahme am Praktikum sowie 
aktive Mitarbeit 

schriftlich Klausur 120 min. 3 P 9 - 13% 

MN-B-BCLA Biochemie für 
Lehramtsstudierende keine WiSe jedes 2. 

Semester 1 Semester Vorlesung Praktikum (TP) Fachtutorium 
regelmäßige und erfolgreiche 
Teilnahme am Praktikum sowie 
aktive Mitarbeit 

schriftlich Klausur 90 min. 3 P 6 - 11% 

GG-MNF-B 
Mathematisch-
Naturwissenschaftliche 
Grundlegung 

keine WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 1 Semester 

Vorlesung 
oder 

Seminar2 
regelmäßige Teilnahme und 
aktive Mitarbeit empfohlen 

schriftlich 
 
mündlich/ 
schriftlich2 

Klausur 
oder 
Referat/ 
Klausur 

120 min. 
 
 
120 min. 

- P 3 - - 

MN-B-Bio 
II/B 

Evolution, Entwicklung 
und Systematik der 
Pflanzen (Biologie II/B) 

keine SoSe jedes 2. 
Semester 1 Semester Vorlesung Praktikum (TP) Fachtutorium 

regelmäßige und erfolgreiche 
Teilnahme am Praktikum sowie 
aktive Mitarbeit 

schriftlich Klausur 120 min. 3 P 9 - 13% 

  

                                                      
1 Unterrichtssimulationen mit einer Gruppengröße unter 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. 
2 Das Modul umfasst nach Wahl der Studierenden eine Vorlesung (Prüfungsleistung: Klausur) oder ein Seminar (Prüfungsleistung: Referat bzw. bei Wahl der Grundlegung Geographie Klausur). 
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MN-B-Bio 
III/B 

Physiologie (Biologie 
III/B) keine WiSe jedes 2. 

Semester 1 Semester Vorlesung Praktikum (TP) Fachtutorium 
regelmäßige und erfolgreiche 
Teilnahme am Praktikum sowie 
aktive Mitarbeit 

schriftlich Klausur 120 min. 3 P 9 - 13% 

MN-B-Bio IV 
Ökologie und 
Angewandte Biologie 
(Biologie IV) 

keine SoSe jedes 2. 
Semester 1 Semester Vorlesung Praktikum (TP) Fachtutorium 

regelmäßige und erfolgreiche 
Teilnahme am Praktikum sowie 
aktive Mitarbeit 

schriftlich Klausur 120 min. 3 P 9 - 13% 

                  

MN-B-BA Bachelorarbeit3 

erfolgreicher Ab-
schluss der Module 
MN-B-Bio I/A, I/B, 
II/A, II/B sowie MN-B-
BCLA und GG-Bio-
BFD; 
Sprachkenntnisse 
gemäß § 8 Abs. 1 und 
2 

studien-
begleitend - 12 Wochen - - schriftlich Hausarbeit - 2 WP3 12 12 - 

                                                      
3 Die Bachelorarbeit wird nach Wahl der Studierenden in einem der studierten Unterrichtsfächer oder Förderschwerpunkte oder in Bildungswissenschaften angefertigt. Die Note der Bachelorarbeit geht mit der 

Gewichtung 12/180 in die Gesamtnote ein. 
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Anhang 3 
BACHELOR OF ARTS 

LEHRAMT AN GYMNASIEN UND GESAMTSCHULEN 
UNTERRICHTSFACH CHEMIE 

 
Erläuterung: Es sind die Basismodule GG-Che-B01 "Allgemeine Chemie", GG-Che-B02 "Anorganische Chemie", GG-Che-B03 "Grundlegende Aspekte der Fachdidaktik", GG-Che-B04 "Organische Chemie" und 
GG-Che-B06 "Physikalische Chemie", die Aufbaumodule GG-Che-B05 "Ausgewählte Aspekte des Chemieunterrichts", GG-Che-B07 "Aufbau der Materie, GG-Che-B08 Analytische Methoden der Chemie", GG-
Che-B09 "Wahlpflicht Chemie" sowie das Ergänzungsmodul GG-MNF-B "Mathematisch-Naturwissenschaftliche Grundlegung" zu studieren. 
 

                                                      
1 Aus Sicherheitsgründen (Schulung zur Chemikalien- und Laborarbeitssicherheit) besteht Anwesenheitspflicht. 
2 Das Seminar dient der Einarbeitung des wissenschaftlichen Diskurses. Die Teilnehmerzahl liegt unter 30 Studierenden. 
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GG-Che-B01 Allgemeine Chemie keine WiSe jedes 2. 
Semester 1 Semester Vorlesung Übung 

Praktikum (TP) 
inklusive 

Seminar (TP)1 
erfolgreiche Teilnahme am 
Praktikum schriftlich Klausur 120 min. keine P 9 - 13% 

GG-Che-B02 Anorganische Chemie keine SoSe jedes 2. 
Semester 1 Semester Vorlesung Seminar (TP)1 Praktikum (TP) erfolgreiche Teilnahme am 

Praktikum mündlich mündliche Prüfung 30 min. keine P 9 - 13% 

GG-Che-B03 Grundlegende Aspekte 
der Fachdidaktik keine WiSe/ 

SoSe 
jedes 

Semester 2 Semester Vorlesung 2 Seminare (TP)2 keine schriftlich Klausur 90 min. keine P 6 - 9% 

GG-Che-B04 Organische Chemie erfolgreicher Abschluss 
von BK-Che-B01 WiSe jedes 2. 

Semester 1 Semester Vorlesung Seminar (TP)1 Praktikum (TP) erfolgreiche Teilnahme am 
Praktikum mündlich mündliche Prüfung 30 min. keine P 12 - 20% 

GG-Che-B05 Ausgewählte Aspekte 
des Chemieunterrichts 

erfolgreicher Abschluss 
von BK-Che-B01 und 
GG-Che-B03 

SoSe jedes 2. 
Semester 1 Semester Seminar Praktikum (TP) keine kombiniert Referat mit 

Ausarbeitung  keine P 6 - 9% 

GG-Che-B06 Physikalische Chemie erfolgreicher Abschluss 
von BK-Che-B01 SoSe jedes 2. 

Semester 1 Semester Vorlesung Übung keine schriftlich Klausur 120 min. keine P 6 - 9% 
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3 Das Modul umfasst nach Wahl der Studierenden eine Vorlesung (Prüfungsleistung: Klausur) oder ein Seminar (Prüfungsleistung: Referat bzw. bei Wahl der Grundlegung Geographie Klausur). 
4 Die Bachelorarbeit wird nach Wahl der Studierenden in einem der studierten Unterrichtsfächer oder Förderschwerpunkte oder in Bildungswissenschaften angefertigt. Die Note der Bachelorarbeit geht mit der 

Gewichtung 12/180 in die Gesamtnote ein. 
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Dauer | Sprache der Modulprüfung 

(falls nicht Deutsch) 

Ve
rs

uc
hs

re
st

rik
tio

n 

Pf
lic

ht
m

od
ul

 (P
) |

 
W

ah
lp

fli
ch

tm
od

ul
 (W

P)
 

Le
ist

un
gs

pu
nk

te
 d

es
 M

od
ul

s 
Su

m
m

e d
er

 L
eis

tu
ng

sp
un

kt
e 

in
 W

ah
lp

fli
ch

tb
er

eic
he

n 
Ge

wi
ch

tu
ng

 d
er

 M
od

ul
no

te
 

fü
r d

ie 
St

ud
ien

be
re

ich
sn

ot
e 

GG-Che-B07 Aufbau der Materie erfolgreicher Abschluss 
von GG-Che-B01 WiSe jedes 2. 

Semester 1 Semester Vorlesung Übung Praktikum (TP) keine mündlich mündliche Prüfung  30 min. keine P 6 - 9% 

GG-Che-B08 Analytische Methoden 
der Chemie 

erfolgreicher Abschluss 
von GG-Che-B01 WiSe jedes 2. 

Semester 1 Semester Vorlesung Seminar (TP)1 Praktikum (TP) erfolgreiche Teilnahme am 
Praktikum mündlich mündliche Prüfung 30 min. keine P 6 - 9% 

GG-Che-B09 Wahlpflicht Chemie erfolgreicher Abschluss 
von BK-Che-B01 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 1 Semester Vorlesung Seminar (TP)1,2 Praktikum (TP) keine mündlich mündliche Prüfung 30 min. keine P 6 - 9% 

GG-MNF-B 
Mathematisch- 
Naturwissenschaftliche 
Grundlegung 

keine WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 1 Semester 

Vorlesung 
oder 

Seminar3 
keine 

schriftlich 
 

mündlich/ 
schriftlich3 

Klausur 
oder 

Referat/ 
Klausur3 

120 min. 
 
 

120 min. 
keine P 3 - - 

                  

GG-Che-BA Bachelorarbeit4 

erfolgreicher Abschluss 
der Basismodule GG-
Che-B01 bis GG-Che-
B04 und GG-Che-B06, 
bei einer Bachelorarbeit 
in der Fachdidaktik auch 
des Aufbaumoduls GG-
Che-B05; 
Fremdsprachenkennt-
nisse gemäß § 8 Abs. 1 
und 2 

studien-
begleitend - 12 Wochen - - schriftlich  Hausarbeit - 2 WP4 12 12 - 
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Anhang 4 
BACHELOR OF ARTS  

LEHRAMT AN GYMNASIEN UND GESAMTSCHULEN 
UNTERRICHTSFACH DEUTSCH 

 
Erläuterung: Es sind die Basismodule 1a "Grundlagen des Studiums der Neueren deutschen Literatur", 1b "Grundlagen des Studiums der Sprachwissenschaft des Deutschen", 1c "Grundlagen des Studiums der 
Älteren deutschen Sprache und Literatur" und 2 "Anwendung fachwissenschaftlicher Kompetenzen (NDL)" sowie die Aufbaumodule 1 "Neuere deutsche Literatur: Geschichte, Vermittlung, Aspekte der Forschung", 
2 "Sprachwissenschaft des Deutschen", 3 "Ältere deutsche Sprache und Literatur" und 4 "Grundlagen der Sprach- und Literaturdidaktik (GyGe, BK)" zu studieren. 
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Prüfungsvor-
aussetzungen 
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BM 1a 
Grundlagen des Studiums 
der Neueren deutschen 
Literatur 

keine WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 2 Semester Vorlesung/ 

Seminar a Seminar b  Studienleistungen schriftlich Klausur 180 min. keine P 9 - 1% 

BM 1b 
Grundlagen des Studiums 
der Sprachwissenschaft 
des Deutschen 

keine WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 2 Semester Vorlesung/ 

Seminar a Seminar b Studienleistungen schriftlich Klausur 180 min. keine P 9 - 1% 

BM 1c 
Grundlagen des Studiums 
der Älteren deutschen 
Sprache und Literatur 

keine WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 2 Semester Vorlesung a Seminar b  Studienleistungen schriftlich Klausur 180 min. keine P 9 - 1% 

BM 2 
Anwendung 
fachwissenschaftlicher 
Kompetenzen (NDL) 

erfolgreicher Abschluss 
von BM 1a 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 1 Semester Seminar a  Seminar b Studienleistungen kombiniert Hausarbeit mit 

Reflexionsgespräch  keine P 6 - 1% 

AM 1 
Neuere deutsche 
Literatur: Geschichte, 
Vermittlung, Aspekte der 
Forschung 

erfolgreicher Abschluss 
von BM 1a und BM 2 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 2 Semester Vorlesung/ 

Seminar a  Seminar b  Studienleistungen schriftlich Hausarbeit  keine P 9 - 24% 

AM 2 Sprachwissenschaft des 
Deutschen 

erfolgreicher Abschluss 
von BM 1b und BM 2 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 2 Semester Seminar a  Seminar b Studienleistungen schriftlich Hausarbeit  keine P 9 - 24% 

AM 3 Ältere deutsche Sprache 
und Literatur 

erfolgreicher Abschluss 
von BM 1c und BM  2 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 2 Semester Seminar a  Seminar b  Studienleistungen mündlich mündliche Prüfung 20 min. keine P 9 - 24% 

AM 4 
Grundlagen der Sprach- 
und Literaturdidaktik 
(GyGe, BK) 

erfolgreicher Abschluss 
von zwei der 
Basismodule 1a, 1b oder 
1c 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 2 Semester Vorlesung a Seminar b Studienleistungen schriftlich Klausur 120 min. keine P 9 - 24% 
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GyGe-BA-
Deu-BA Bachelorarbeit1 

erfolgreicher Abschluss 
aller Basismodule; 
Fremdsprachen-
kenntnisse gem. § 8 Abs. 
1 und 2 

studien-
begleitend - 12 Wochen - - schriftlich Hausarbeit  2 WP1 12 12 - 

                                                      
1 Die Bachelorarbeit wird nach Wahl der Studierenden in einem der studierten Unterrichtsfächer oder Förderschwerpunkte oder in Bildungswissenschaften angefertigt. Wird die Bachelorarbeit im Unterrichtsfach 

Deutsch geschrieben, so kann sie nur in einem der Bereiche Ältere Deutsche Sprache und Literatur, Neuere Deutsche Literatur oder Sprachwissenschaft des Deutschen angefertigt werden. Die Note der 
Bachelorarbeit geht mit der Gewichtung 12/180 in die Gesamtnote ein. 



 20 

Anhang 5 
BACHELOR OF ARTS  

LEHRAMT AN GYMNASIEN UND GESAMTSCHULEN 
UNTERRICHTSFACH ENGLISCH 

 
Erläuterung: Es sind die Basismodule 1 "Sprachpraxis Sprachgebrauch", 2 "Sprachpraxis Beschreibung und Analyse", eines der Basismodule 3a "Sprachwissenschaft (schriftlich)" oder 3b "Literaturwissenschaft 
(schriftlich)" und eines der Basismodule 4a "Sprachwissenschaft (mündlich)" oder 4b "Literaturwissenschaft (mündlich)", die Aufbaumodule 1 "Sprachpraxis", 4 "Fachdidaktische Grundlagen", eines der Aufbaumodule 
2a "Sprachwissenschaft (schriftlich)" oder 2b "Literaturwissenschaft (schriftlich)" und eines der Aufbaumodule 3a "Sprachwissenschaft (mündlich)" oder 3b "Literaturwissenschaft (mündlich)" sowie das 
Ergänzungsmodul "Mobilität/Kulturwissenschaft" zu studieren. 
Bei Wahl von Basismodul 3a ist das Basismodul 4b, bei Wahl von Basismodul 3b ist das Basismodul 4a verpflichtend zu studieren. Bei Wahl von Aufbaumodul 2a ist das Aufbaumodul 3b, bei Wahl von Aufbaumodul 
2b ist das Aufbaumodul 3a verpflichtend zu studieren. 
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BM 1 Sprachpraxis 
Sprachgebrauch keine WiSe/ 

SoSe 
jedes 

Semester 1 Semester Sprachkurs a (TP)  Sprachkurs b (TP)  
Teilnahme an 2 
Sprachkursen; 

Studienleistungen 
schriftlich Klausur 120 min. Englisch keine P 6 - 1% 

BM 2 
Sprachpraxis 
Beschreibung und 
Analyse 

keine WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 1 Semester Sprachkurs a (TP)  Sprachkurs b (TP)  

Teilnahme an 2 
Sprachkursen; 

Studienleistungen 
schriftlich  Klausur 120 min. Englisch keine P 6 - 1% 

BM 3a Sprachwissenschaft 
(schriftlich) Englisch B2 (GeR) WiSe/ 

SoSe 
jedes 

Semester 2 Semester Seminar a  Seminar b  Studienleistungen schriftlich Hausarbeit  Englisch keine 

WP 

9 

9 1% 
BM 3b Literaturwissenschaft 

(schriftlich) Englisch B2 (GeR) WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 2 Semester Seminar a  Seminar b  Studienleistungen schriftlich Hausarbeit  Englisch keine 9 

BM 4a Sprachwissenschaft 
(mündlich) Englisch B2 (GeR) WiSe/ 

SoSe 
jedes 

Semester 2 Semester Seminar a  Seminar b  Studienleistungen mündlich mündliche 
Prüfung  20 min. Englisch keine 

WP 
9 

9 1% 

BM 4b Literaturwissenschaft 
(mündlich) Englisch B2 (GeR) WiSe/ 

SoSe 
jedes 

Semester 2 Semester Seminar a  Seminar b  Studienleistungen mündlich mündliche 
Prüfung  20 min. Englisch keine 9 

AM 1 Sprachpraxis erfolgreicher Abschluss 
von BM 1 und BM 2 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 1 Semester Sprachkurs a (TP) Sprachkurs b (TP) 

Teilnahme an 2 
Sprachkursen, 

Studienleistungen 
schriftlich Klausur 120 min.  Englisch keine P 6 - 20% 
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AM 2a Sprachwissenschaft 
(schriftlich) 

erfolgreicher 
Abschluss von BM 3a 
oder BM 4a 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 2 Semester 

Vo
rle

su
ng

 a 

Se
mi

na
r b

 

Se
mi

na
r c

 

Ko
llo
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 d 

Studienleistungen schriftlich Hausarbeit  Englisch keine 

WP 

12 

12 28% 

AM 2b Literaturwissenschaft 
(schriftlich) 

erfolgreicher 
Abschluss von BM 3b 
oder BM 4b 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 2 Semester 

Vo
rle

su
ng

 a 

Se
mi

na
r b

 

Se
mi

na
r c

 

Ko
llo

qu
ium

 d 

Studienleistungen schriftlich Hausarbeit  Englisch keine 12 

AM 3a Sprachwissenschaft 
(mündlich) 

erfolgreicher 
Abschluss von BM 3a 
oder BM 4a 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 2 Semester Vorlesung a  Seminar b  Kolloquium c Studienleistungen mündlich mündliche 

Prüfung 30 min Englisch keine 

WP 

9 

9 28% 
AM 3b Literaturwissenschaft 

(mündlich) 
erfolgreicher 
Abschluss von BM 3b 
oder BM 4b 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 2 Semester Vorlesung a Seminar b  Kolloquium c Studienleistungen mündlich mündliche 

Prüfung 30 min Englisch keine 9 

AM 4 Fachdidaktische 
Grundlagen keine WiSe/ 

SoSe 
jedes 

Semester 1 Semester Seminar a  Seminar b  Studienleistungen schriftlich Klausur 90 min  keine P 6 - 20% 

EM Mobilität/ 
Kulturwissenschaft keine WiSe/ 

SoSe 
jedes 

Semester 1 Semester 

Vorlesung a oder 
Tutorium a Seminar b  Studienleistungen schriftlich Portfolio  Englisch 

keine P 6 - - oder 
Studien- und Prüfungsleistungen in einem Auslandsstudium 

                 

GyGe-BA-
Eng-BA Bachelorarbeit1 

erfolgreicher 
Abschluss aller 
Basismodule und des 
entsprechenden 
Aufbaumoduls;2 
Fremdsprachen-
kenntnisse gem.§ 8 
Abs. 1 und 23 

studie-
beglei-
tend 

- 12 Wochen - schriftlich Hausarbeit  Englisch4 2 WP1 12 12 - 

                                                      
1 Die Bachelorarbeit wird nach Wahl der Studierenden in einem der studierten Unterrichtsfächer oder Förderschwerpunkte oder in Bildungswissenschaften angefertigt. Die Note der Bachelorarbeit geht mit der 

Gewichtung von 12/180 in die Gesamtnote ein. 
2 Wird die Bachelorarbeit im Bereich Sprachwissenschaft geschrieben, muss AM 2a oder AM 3a erfolgreich abgeschlossen sein; wird die Bachelorarbeit im Bereich Literaturwissenschaft geschrieben, muss AM 2b 

oder AM 3b erfolgreich abgeschlossen sein; wird die Bachelorarbeit im Bereich Fachdidaktik geschrieben, muss AM 4 abgeschlossen sein. 
3 Der Auslandsaufenthalt gemäß § 8 Absatz 3 soll absolviert sein. 
4 Wird die Bachelorarbeit im Bereich Fachdidaktik geschrieben, kann sie nach Wahl der Studierenden in deutscher oder englischer Sprache geschrieben werden. 



 Anhang 6 
BACHELOR OF ARTS 

LEHRAMT AN GYMNASIEN UND GESAMTSCHULEN  
UNTERRICHTSFACH EVANGELISCHE RELIGIONSLEHRE  

 
Erläuterung: Es sind Basismodule 1a "Methodische Grundlagen (Lehramt GyGe)", 2 "Grundwissen" und 3 "Fachdidaktik" sowie die Aufbaumodule 1 "Altes Testament/Kirchengeschichte/Religionen", 2 "Neues 
Testament/Systematische Theologie" und 3 "Ökumene, Religion, Gesellschaft" zu studieren. 
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BM 1a 
Methodische 
Grundlagen (Lehramt 
GyGe) 

keine WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 2 Semester Seminar a Seminar b Seminar c Seminar d Studienleistungen schriftlich Hausarbeit  keine P 12 - 1% 

BM 2 Grundwissen keine WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 2 Semester 

Vo
rle

su
ng

 
a 

Vo
rle

su
ng

 
b 

Vo
rle

su
ng

 
c 

Vo
rle

su
ng

 
d 

Vo
rle

su
ng

 
e 

Üb
un

g f
 

Studienleistungen schriftlich Klausur 180 min. keine P 15 - 24% 

BM 3 Fachdidaktik keine WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 1 Semester Seminar a Übung b Studienleistungen schriftlich Hausarbeit  keine P 6 - 25% 

AM 1 
Altes Testament/ 
Kirchengeschichte/ 
Religionen 

erfolgreicher Abschluss 
von BM 1a 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 2 Semester Seminar a Seminar b Seminar c Seminar d Studienleistungen schriftlich Hausarbeit  keine P 15 - 15% 

AM 2 
Neues Testament/ 
Systematische 
Theologie 

erfolgreicher Abschluss 
von BM 1a 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 2 Semester Seminar a Seminar b Seminar c Studienleistungen mündlich mündliche 

Prüfung 45 min. keine P 12 - 25% 

AM 3 Ökumene, Religion, 
Gesellschaft 

erfolgreicher Abschluss 
von BM 1a 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 2 Semester Vorlesung a Vorlesung/ 

Übung b Seminar c Studienleistungen schriftlich Hausarbeit  keine P 9 - 10% 
                  

GyGe-BA-
EvRel-BA Bachelorarbeit1 

erfolgreicher Abschluss 
aller Basismodule; 
Fremdsprachen-
kenntnisse gem. § 8 
Abs. 1 und 2 

studien-
begleitend - 12 Wochen - - schriftlich Hausarbeit - 2 WP1 12 12 - 

                                                      
1 Die Bachelorarbeit wird nach Wahl der Studierenden in einem der studierten Unterrichtsfächer oder Förderschwerpunkte oder in Bildungswissenschaften angefertigt. Die Note der Bachelorarbeit geht mit der 

Gewichtung 12/180 in die Gesamtnote ein. 
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Anhang 7 
BACHELOR OF ARTS  

LEHRAMT AN GYMNASIEN UND GESAMTSCHULEN 
UNTERRICHTSFACH FRANZÖSISCH 

 
Erläuterung: Es sind Basismodule 1 "Sprachpraxis I", 2 "Grundlagen der romanischen Sprachwissenschaft I", 3 "Grundlagen der romanischen Literaturwissenschaft I", 4 "Sprachpraxis II", 5 "Grundlagen der 
romanischen Sprachwissenschaft II" und 6 "Grundlagen der romanischen Literaturwissenschaft II", die Aufbaumodule 1 "Sprachpraxis III", 4 "Fachdidaktik Französisch" sowie eines der Aufbaumodule 2 
"Sprachwissenschaft" oder 3 "Literatur-, Kultur- und Medienwissenschaft" zu studieren. 
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Moduls 

Titel des Moduls 
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Beginn Turnus Dauer des 
Moduls 

Lehrveranstaltungsformen und 
Teilnahmeverpflichtungen (TP) 

Prüfungs- 
voraussetzungen 

Form | Ausprägung | Dauer | 
Sprache (falls nicht Deutsch) 

der Modulprüfung 
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BM 1 Sprachpraxis I Französischkenntnisse 
Niveau B 1 GeR 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 1 Semester Sprachkurs a (TP) Sprachkurs b (TP) 

Teilnahme an 2 
Sprachkursen, 
Studienleistungen 

schriftlich Klausur 
90 min. 

Französisch 
und Deutsch 

keine P 6 - 1% 

BM 2 
Grundlagen der 
romanischen 
Sprachwissenschaft I 

keine WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 1 Semester Vorlesung a Tutorium b  Seminar c  Studienleistungen schriftlich Klausur 120 min. keine P 9 - 1% 

BM 3 
Grundlagen der 
romanischen 
Literaturwissenschaft I 

keine WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester  1 Semester Vorlesung a Tutorium b  Seminar c Studienleistungen schriftlich Klausur 120 min. keine P 9 - 1% 

BM 4 Sprachpraxis II erfolgreicher Abschluss 
von BM 1 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 1 Semester Sprachkurs a (TP) Sprachkurs b (TP) 

Teilnahme an 2 
Sprachkursen, 
Studienleistungen 

schriftlich Klausur 
90 min. 

Französisch 
und Deutsch 

keine P 6 - 10% 

BM 5 
Grundlagen der 
romanischen 
Sprachwissenschaft II 

Französischkenntnisse 
Niveau B 1 GeR, 
erfolgreicher Abschluss 
von BM 2 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 1 Semester Seminar a  Vorlesung b Studienleistungen kombiniert Referat mit 

Ausarbeitung  keine P 6 - 1% 

BM 6 
Grundlagen der 
romanischen Literatur-
wissenschaft II 

Französischkenntnisse 
Niveau B 1 GeR, 
erfolgreicher Abschluss 
von BM 3 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 1 Semester Seminar a  Vorlesung b Studienleistungen kombiniert Referat mit 

Ausarbeitung  keine P 6 - 1% 

AM 1 Sprachpraxis III 
Französischkenntnisse 
Niveau B 2 GeR, 
erfolgreicher Abschluss 
von BM 4 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 2 Semester 

Sp
ra

ch
ku

rs 
a 

(T
P)

 

Sp
ra

ch
ku

rs 
b 

(T
P)

 

Sp
ra

ch
ku

rs 
c 

(T
P)

 

Vo
rle

su
ng

 d 
Teilnahme an 3 
Sprachkursen, 
Studienleistungen 

mündlich mündliche Prüfung 
45 min. 

Französisch 
und Deutsch 

keine P 12 - 15% 

AM 2 Sprachwissenschaft erfolgreicher Abschluss 
von BM 5 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 2 Semester Seminar a  Vorlesung b Studienleistungen schriftlich Hausarbeit  keine 

WP 
9 

9 35% 
AM 3 Literatur-, Kultur- und 

Medienwissenschaft 
erfolgreicher Abschluss 
von BM 6 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 2 Semester Seminar a  Vorlesung b Studienleistungen schriftlich Hausarbeit  keine 9 
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Titel des Moduls 
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Beginn Turnus Dauer des 
Moduls 

Lehrveranstaltungsformen und 
Teilnahmeverpflichtungen (TP) 

Prüfungs- 
voraussetzungen 

Form | Ausprägung | Dauer | 
Sprache (falls nicht Deutsch) 

der Modulprüfung 
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AM 4 Fachdidaktik 
Französisch 

erfolgreicher Abschluss 
aller Basismodule 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 1 Semester Seminar a  Seminar b  Studienleistungen schriftlich Klausur 120 min. keine P 6 - 35% 

 

GyGe-BA-
Frz-BA Bachelorarbeit1 

erfolgreicher Abschluss 
aller Basismodule und 
eines der Aufbaumodule 
AM 2, AM 3 oder AM 4; 
Fremdsprachen-
kenntnisse gem. § 8 
Abs. 1 und 22 

studien-
begleitend - 12 Wochen - - schriftlich Hausarbeit Deutsch oder 

Französisch 2 WP1 12 12 - 

                                                      
1 Die Bachelorarbeit wird nach Wahl der Studierenden in einem der studierten Unterrichtsfächer oder Förderschwerpunkte oder in Bildungswissenschaften angefertigt. Die Note der Bachelorarbeit geht mit der 

Gewichtung 12/180 in die Gesamtnote ein. 
2 Der Auslandsaufenthalt gemäß § 8 Absatz 3 soll absolviert sein. 
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Anhang 8 
BACHELOR OF ARTS 

LEHRAMT AN GYMNASIEN UND GESAMTSCHULEN 
UNTERRICHTSFACH GEOGRAPHIE 

 
Erläuterung: Es sind die Basismodule 1 "Einführung in die Geographie", 2 "Grundlagen Physische Geographie" und 3 "Grundlagen Anthropogeographie", die Aufbaumodule 1 "Fachinhaltliche Vertiefung – Umwelt 
und Gesellschaft"; 2 "Fachdidaktik Geographie" und 3 "Fachmethodik und Geländeerfahrung" sowie das Ergänzungsmodul "Mathematisch-Naturwissenschaftliche Grundlegung" zu studieren. 
 

                                                      
1 Die regelmäßige Teilnahme an den nicht mehr als 30 Studierenden umfassenden Seminaren ergibt sich aus dem angestrebten Lernziel, in diesen Lehrveranstaltungen den wissenschaftlichen Diskurs zu komplexen 

Themen aktiv einzuüben. Referate setzen lediglich Impulse für eine weitergehende Diskussion. Die Diskussion wird mit weiteren Materialien unterstützt und in der Gesamt- beziehungsweise in Teilgruppen geführt. 
2 Siehe Anmerkung 3. Über die diskursiven Anteile hinaus werden praktische Übungen zu Unterrichtsplanung und Diagnostik gemacht, die u.a. in Schülerlaboren erprobt werden. 
3 Prüfung mit zwei Prüfungselementen; Gewichtung der Prüfungselemente für die Modulnote: Klausur: 30%; Hausarbeit 70%. Es gelten die Wiederholungsregelungen von § 20 Abs. 5a: Alle Prüfungselemente 

müssen mit "ausreichend (4,0)" oder besser oder "bestanden" bewertet sein. Alle mit "mangelhaft (5,0)" oder "nicht bestanden" bewerteten Prüfungselemente müssen wiederholt werden. 
4 Die regelmäßige Teilnahme an dem nicht mehr als 30 Studierende umfassenden Seminar ergibt sich aus dem angestrebten Lernziel, an praktischen Übungen geographische Feldmethoden zu entwickeln, zu 

erproben und gemeinsam zu reflektieren, Darauf aufbauend werden diese im Geländepraktikum vertieft angewandt. 
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nummer des 

Moduls 
Titel des Moduls 
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Beginn Turnus Dauer des 
Moduls 

Lehrveranstaltungsformen und 
Teilnahmeverpflichtungen (TP) 

Prüfungs- 
voraussetzungen 

Form | Ausprägung | Dauer | 
Sprache (falls nicht Deutsch) 

der Modulprüfung 
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GG-Ggr-
BAGGBM01 

Einführung in die 
Geographie keine WiSe jedes 2. 

Semester 1 Semester Vorlesung Seminar Exkursionen 
(TP) Studienleistungen im Seminar schriftlich Klausur 90 min. 3 P 9 - 4% 

GG-Ggr-
BAGGBM02 

Grundlagen Physische 
Geographie keine SoSe jedes 2. 

Semester 2 Semester 2 Vorlesungen 2 Seminare Studienleistungen mündlich mündliche 
Prüfung 20 min. 3 P 15 - 20% 

GG-Ggr-
BAGGBM03 

Grundlagen Anthropo-
geographie keine SoSe jedes 2. 

Semester 2 Semester 2 Vorlesungen 2 Seminare Studienleistungen  mündlich mündliche 
Prüfung 20 min. 3 P 15 - 20% 

GG-Ggr-
BAGGAM01 

Fachinhaltliche 
Vertiefung – Umwelt und 
Gesellschaft 

erfolgreicher 
Abschluss von 
BM 1 sowie von 
BM 2 oder BM 3 

WiSe/ 
SoSe 

jedes  
Semester 2 Semester 2 Seminare (TP) Vorlesung regelmäßige Teilnahme an den 

Seminaren 1 kombiniert Referat und 
Hausarbeit - 3  P 9 - 20% 

GG-Ggr-
BAGGAM02 Fachdidaktik Geographie keine WiSe/ 

SoSe 
jedes 

Semester 1 Semester Vorlesung Seminar (TP) Exkursion (TP) Studienleistungen in der Vorlesung1 
regelmäßige Teilnahme am Seminar2 

Prüfungs-
elemente3 Hausarbeit - 3 P 9 - 20% 

GG-Ggr-
BAGGAM03 

Fachmethodik und 
Geländeerfahrung 

erfolgreicher 
Abschluss von 
BM 1 und von 
zweien der 
Module BM 2, BM 
3 oder AM 1 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 1 Semester Seminar (TP) Praktikum (TP) regelmäßige Teilnahme4 schriftlich Praktikums-

bericht - 3 P 9 - 16% 
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5 Das Modul umfasst nach Wahl der Studierenden eine Vorlesung (Prüfungsleistung: Klausur) oder ein Seminar (Prüfungsleistung: Referat). 
6 Die Bachelorarbeit wird nach Wahl der Studierenden in einem der studierten Unterrichtsfächer oder Förderschwerpunkte oder in Bildungswissenschaften angefertigt. Die Note der Bachelorarbeit geht mit der 

Gewichtung 12/180 in die Gesamtnote ein. 

Kenn-
nummer des 

Moduls 
Titel des Moduls 
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Beginn Turnus Dauer des 
Moduls 

Lehrveranstaltungsformen und 
Teilnahmeverpflichtungen (TP) 

Prüfungs- 
voraussetzungen 

Prüfungselemente | Prüfungsart | 
Dauer | Sprache der Modulprüfung 

(falls nicht Deutsch) 
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GG-Ggr-
BAGGEM01 

Mathematisch- 
Naturwissenschaftliche 
Grundlegung 

keine WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 1 Semester 

Vorlesung 
oder 

Seminar5 
keine 

schriftlich 
 

mündlich 

Klausur 
oder 

Referat 

120 min. 
 
 

keine P 3 - - 

GG-Ggr-
BAGGBA01 Bachelorarbeit6 

erfolgreicher 
Abschluss von 
AM 1 und AM 3; 
Sprachkenntnisse 
gemäß § 8 Abs. 1 
und 2 

studien-
beglei-
tend 

- 12 Wochen - - schriftlich Hausarbeit6 - 2 WP8 12 12 - 
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Anhang 9 
BACHELOR OF ARTS  

LEHRAMT AN GYMNASIEN UND GESAMTSCHULEN 
UNTERRICHTSFACH GESCHICHTE 

 
Erläuterung: Es sind die Basismodule 1 “Einführung in die Alte Geschichte“, 2 “Einführung in die Mittelalterliche Geschichte“, 3 “Einführung in die Neuere Geschichte“ und 4 “Einführung in die Didaktik der Geschichte“ 
sowie die Aufbaumodule 1 "Epochenspezifische Vertiefungsstudien Epoche 1 (mündliche Prüfung)", 2 "Epochenspezifische Vertiefungsstudien Epoche 2 (Hausarbeit)", 3 "Epochenspezifische Vertiefungsstudien 
Epoche 3 (Klausur)" und 4 “Didaktik der Geschichte/Geschichtskultur“ zu studieren. 
Die Aufbaumodule 1, 2 und 3 müssen jeweils unterschiedliche Großepochen (Altertum, Mittelalter, Neuzeit) abdecken. 
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nummer 

des Moduls 
Titel des Moduls 
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Beginn Turnus Dauer des 
Moduls 

Lehrveranstaltungsformen 
und Teilnahme-

verpflichtungen (TP) 
Prüfungs- 

voraussetzungen 
Form | Ausprägung | Dauer | 

Sprache (falls nicht 
Deutsch) der Modulprüfung 
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BM 1 Einführung in die Alte 
Geschichte funktionale Lateinkenntnisse WiSe/ 

SoSe 
jedes 

Semester 2 Semester Vorlesung a Seminar b 
(TP)1 

Teilnahme an Seminar b;  
Studienleistungen schriftlich Hausarbeit  keine P 9 - 1% 

BM 2 Einführung in die 
Mittelalterliche Geschichte funktionale Lateinkenntnisse WiSe/ 

SoSe 
jedes 

Semester 2 Semester Vorlesung a Seminar b 
(TP)1 

Teilnahme an Seminar b; 
Studienleistungen schriftlich Hausarbeit  keine P 9 - 1% 

BM 3 Einführung in die Neuere 
Geschichte keine WiSe/ 

SoSe 
jedes 

Semester 2 Semester Vorlesung a Seminar b 
(TP)1 

Teilnahme an Seminar b; 
Studienleistungen schriftlich Hausarbeit  keine P 9 - 1% 

BM 4 Einführung in die Didaktik der 
Geschichte keine WiSe/ 

SoSe 
jedes 

Semester 2 Semester Vorlesung a Seminar b 
(TP)1 

Teilnahme an Seminar b; 
Studienleistungen schriftlich Hausarbeit  keine P 9 - 1% 

AM 1 
Epochenspezifische 
Vertiefungsstudien Epoche 12 
(mündliche Prüfung) 

erfolgreicher Abschluss des Basismoduls der 
gewählten Großepoche sowie von zwei weiteren 
Basismodulen 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 2 Semester Vorlesung a 

oder Seminar a Seminar b Studienleistungen mündlich mündliche 
Prüfung 

45 
min. keine P 9 - 24% 

AM 2 
Epochenspezifische 
Vertiefungsstudien Epoche 22 
(Hausarbeit) 

erfolgreicher Abschluss des Basismoduls der 
gewählten Großepoche sowie von zwei weiteren 
Basismodulen 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 2 Semester Vorlesun/ a 

oder Seminar a Seminar b Studienleistungen schriftlich Hausarbeit  keine P 9 - 24% 

AM 3 
Epochenspezifische 
Vertiefungsstudien Epoche 32 
(Klausur) 

erfolgreicher Abschluss des Basismoduls der 
gewählten Großepoche sowie von zwei weiteren 
Basismodulen 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 2 Semester Vorlesung a Seminar b Studienleistungen schriftlich Klausur 180 

min. keine P 9 - 24% 

AM 4 Didaktik der Geschichte/ 
Geschichtskultur 

erfolgreicher Abschluss von BM 4 und von zwei 
weiteren Basismodulen 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 1 Semester Seminar a Studienleistungen kombiniert Referat mit 

Ausarbeitung  keine P 6 - 24% 
                

  

                                                      
1 Da das Einüben des Diskurses zu historischen Fragestellungen die praktische Anwendung im Rahmen kommunikativer und persönlicher Interaktion voraussetzt, besteht Teilnahmeverpflichtung. 
2 Die im Modul absolvierten Lehrveranstaltungen müssen derselben Großepoche angehören. 
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Moduls 

Lehrveranstaltungsformen 
und Teilnahme-

verpflichtungen (TP) 
Prüfungs- 

voraussetzungen 

Form | Ausprägung | Dauer | 
Sprache (falls nicht 

Deutsch) 
der Modulprüfung 
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GyGe-BA-Ge-
BA Bachelorarbeit3 

erfolgreicher Abschluss aller Basismodule sowie 
von AM 2; 
Fremdsprachenkenntnisse gem. § 8 Abs. 1 und 2 

studien-
begleitend - 12 Wochen - - schriftlich Hausarbeit  2 WP3 12 12 - 

                                                      
3 Die Bachelorarbeit wird nach Wahl der Studierenden in einem der studierten Unterrichtsfächer oder Förderschwerpunkte oder in Bildungswissenschaften angefertigt. Die Note der Bachelorarbeit geht mit der 

Gewichtung 12/180 in die Gesamtnote ein. 
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Anhang 10 
BACHELOR OF ARTS  

LEHRAMT AN GYMNASIEN UND GESAMTSCHULEN 
UNTERRICHTSFACH GRIECHISCH 

 
Erläuterung: Es sind die Basismodule 1 "Spracherwerb: Graecum", 2 "Einführung in das Studium der Griechischen Philologie", 3 "Epochen und Gattungen der griechischen Literatur I a",  4 "Epochen und Gattungen 
der griechischen Literatur I b", 5 "Übersetzungsübungen I" und 6 "Erarbeitung griechischer Texte und ihre Vermittlung (Fachdidaktik)", die Aufbaumodule 1 "Übersetzungsübungen II“ und 2 "Epochen und Gattungen 
der griechischen Literatur II“ sowie das Ergänzungsmodul 1 "Nachbardisziplinen“ zu studieren. 
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Moduls 

Lehrveranstaltungsformen und 
Teilnahmeverpflichtungen (TP) 

Prüfungs- 
voraussetzungen 

Form | Ausprägung | Dauer | 
Sprache (falls nicht Deutsch) 

der Modulprüfung 
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BM 1 Spracherwerb: Graecum keine WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 2 Semester Sprachkurs a 

(TP) 
Sprachkurs b 

(TP) 
Sprachkurs c 

(TP) 
Teilnahme an 3 
Sprachkursen, 

Studienleistungen 
kombiniert 

Klausur und 
mündliche 

Prüfung bei der 
Bezirksregierung 

180 min. 
 

20 min. 
 

2 P 12 - - 

BM 2 
Einführung in das 
Studium der 
Griechischen Philologie 

keine WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 2 Semester Vorlesung a Übung b  Studienleistungen kombiniert 

Klausur, 
mündliche 
Prüfung 

90 min. 
 

15 min. 
keine P 9 - 1% 

BM 3 
Epochen und Gattungen 
der griechischen 
Literatur I a 

erfolgreicher 
Abschluss von BM 1 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 1 Semester Vorlesung a Seminar b Studienleistungen schriftlich Hausarbeit  keine P 6 - 1% 

BM 4 
Epochen und Gattungen 
der griechischen 
Literatur I b 

erfolgreicher 
Abschluss von BM 1 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 1 Semester Vorlesung a Seminar b  Studienleistungen kombiniert Referat mit 

Ausarbeitung  keine P 6 - 1% 

BM 5 Übersetzungsübungen I 
erfolgreicher 
Abschluss von 
Griechisch I und II in 
BM 1 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 1 Semester Sprachkurs a (TP) Sprachkurs b (TP) 

Teilnahme an 2 
Sprachkursen, 

Studienleistungen 
schriftlich Klausur- 180 min. keine P 6 - 1% 

BM 6 
Erarbeitung griechischer 
Texte und ihre 
Vermittlung 
(Fachdidaktik) 

erfolgreicher 
Abschluss von BM 1 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 1 Semester Übung a Übung b Studienleistungen schriftlich Klausur 180 min. keine P 6 - 16% 

AM 1 Übersetzungsübungen II erfolgreicher 
Abschluss von BM 1 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 2 Semester Sprachkurs a 

(TP) Sprachkurs b (TP) 
Teilnahme an 2 
Sprachkursen, 

Studienleistungen 
schriftlich Klausur 180 min. keine P 12 - 50% 

AM 2 
Epochen und Gattungen 
der griechischen 
Literatur II 

erfolgreicher 
Abschluss aller 
Basismodule 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 1 Semester Seminar a  Studienleistungen schriftlich Hausarbeit  keine P 6 - 30% 

EM 1 Nachbardisziplinen erfolgreicher 
Abschluss von BM 1 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 1 Semester Seminar a  Übung/Seminar/ 

Vorlesung b  Studienleistungen mündlich Referat - keine P 6 - - 
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Beginn Turnus Dauer des 
Moduls 

Lehrveranstaltungsformen und 
Teilnahmeverpflichtungen (TP) 

Prüfungs- 
voraussetzungen 

Form | Ausprägung | Dauer | 
Sprache (falls nicht Deutsch) 

der Modulprüfung 
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GyGe-BA-
Gr-BA Bachelorarbeit1 

erfolgreicher 
Abschluss aller 
Basismodule; 
Fremdsprachen-
kenntnisse gem. § 8 
Abs. 1 und 22 

studien-
begleitend - 12 Wochen - - schriftlich Hausarbeit  2 WP1 12 12 - 

                                                      
1 Die Bachelorarbeit wird nach Wahl der Studierenden in einem der studierten Unterrichtsfächer oder Förderschwerpunkte oder in Bildungswissenschaften angefertigt. Die Note der Bachelorarbeit geht mit der 

Gewichtung 12/180 in die Gesamtnote ein. 
2 Die Hausarbeit in AM 2 soll bei Zulassung zur Bachelorarbeit bereits verfasst worden sein. 
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Anhang 11 
BACHELOR OF ARTS  

LEHRAMT AN GYMNASIEN UND GESAMTSCHULEN 
UNTERRICHTSFACH ITALIENISCH 

 
Erläuterung: Es sind die Basismodule 1 "Sprachpraxis I", 2 "Grundlagen der romanischen Sprachwissenschaft I", 3 "Grundlagen der romanischen Literaturwissenschaft I", 4 "Sprachpraxis II", 5 "Grundlagen der 
romanischen Sprachwissenschaft II" und 6 "Grundlagen der romanischen Literaturwissenschaft II", die Aufbaumodule 1 "Sprachpraxis III", 4 "Fachdidaktik Italienisch" sowie eines der Aufbaumodule 2 
"Sprachwissenschaft" oder 3 "Literatur-, Kultur- und Medienwissenschaft" zu studieren. 
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Moduls 

Titel des Moduls 
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Beginn Turnus Dauer des 
Moduls 

Lehrveranstaltungsformen und 
Teilnahmeverpflichtungen (TP) 

Prüfungs- 
voraussetzungen 

Form | Ausprägung | Dauer | 
Sprache (falls nicht Deutsch) 

der Modulprüfung 
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n 
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BM 1 Sprachpraxis I Italienischkenntnisse 
Niveau B 1 GeR 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 1 Semester Sprachkurs a (TP) Sprachkurs b (TP) 

Teilnahme an 2 
Sprachkursen, 
Studienleistungen 

schriftlich Klausur 
90 min. 

Italienisch und 
Deutsch 

keine P 6 - 1% 

BM 2 
Grundlagen der 
romanischen 
Sprachwissenschaft I 

keine WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 1 Semester Vorlesung a Tutorium b  Seminar c  Studienleistungen schriftlich Klausur 120 min. keine P 9 - 1% 

BM 3 
Grundlagen der 
romanischen 
Literaturwissenschaft I 

keine WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester  1 Semester Vorlesung a Tutorium b  Seminar c Studienleistungen schriftlich Klausur 120 min. keine P 9 - 1% 

BM 4 Sprachpraxis II erfolgreicher Abschluss 
von BM 1 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 1 Semester Sprachkurs a (TP) Sprachkurs b (TP) 

Teilnahme an 2 
Sprachkursen, 
Studienleistungen 

schriftlich Klausur 
90 min. 

Italienisch und 
Deutsch 

keine P 6 - 10% 

BM 5 
Grundlagen der 
romanischen 
Sprachwissenschaft II 

Italienischkenntnisse 
Niveau B 1 GeR, 
erfolgreicher Abschluss 
von BM 2 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 1 Semester Seminar a  Vorlesung b Studienleistungen kombiniert Referat mit 

Ausarbeitung  keine P 6 - 1% 

BM 6 
Grundlagen der 
romanischen Literatur-
wissenschaft II 

Italienischkenntnisse 
Niveau B 1 GeR, 
erfolgreicher Abschluss 
von BM 3 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 1 Semester Seminar a  Vorlesung b Studienleistungen kombiniert Referat mit 

Ausarbeitung  keine P 6 - 1% 

AM 1 Sprachpraxis III 
Italienischkenntnisse 
Niveau B 2 GeR, 
erfolgreicher Abschluss 
von BM 4 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 2 Semester 

Sp
ra

ch
ku

rs 
a 

(T
P)

 

Sp
ra

ch
ku

rs 
b 

(T
P)

 

Sp
ra

ch
ku

rs 
c 

(T
P)

 

Vo
rle

su
ng

 d 

Teilnahme an 3 
Sprachkursen, 
Studienleistungen 

mündlich mündliche Prüfung 
45 min. 

Italienisch und 
Deutsch 

keine P 12 - 15% 

AM 2 Sprachwissenschaft erfolgreicher Abschluss 
von BM 5 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 2 Semester Seminar a  Vorlesung b Studienleistungen schriftlich Hausarbeit  keine 

WP 
9 

9 35% 
AM 3 Literatur-, Kultur- und 

Medienwissenschaft 
erfolgreicher Abschluss 
von BM 6 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 2 Semester Seminar a  Vorlesung b Studienleistungen schriftlich Hausarbeit  keine 9 
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Beginn Turnus Dauer des 
Moduls 

Lehrveranstaltungsformen und 
Teilnahmeverpflichtungen (TP) 

Prüfungs- 
voraussetzungen 

Form | Ausprägung | Dauer | 
Sprache (falls nicht Deutsch) 

der Modulprüfung 
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AM 4 Fachdidaktik 
Italienisch 

erfolgreicher Abschluss 
aller Basismodule 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 1 Semester Seminar a  Seminar b  Studienleistungen schriftlich Klausur 120 min. keine P 6 - 35% 

 

GyGe-BA-
Ital-BA Bachelorarbeit1 

erfolgreicher Abschluss 
aller Basismodule und 
eines der Aufbaumodule 
AM 2, AM 3 oder AM 4; 
Fremdsprachen-
kenntnisse gem. § 8 
Abs. 1 und 22 

studien-
begleitend - 12 Wochen - - schriftlich Hausarbeit Deutsch oder 

Italienisch 2 WP1 12 12 - 

                                                      
1 Die Bachelorarbeit wird nach Wahl der Studierenden in einem der studierten Unterrichtsfächer oder Förderschwerpunkte oder in Bildungswissenschaften angefertigt. Die Note der Bachelorarbeit geht mit der 

Gewichtung 12/180 in die Gesamtnote ein. 
2 Der Auslandsaufenthalt gemäß § 8 Absatz 3 soll absolviert sein. 
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Anhang 12 
BACHELOR OF ARTS  

LEHRAMT AN GYMNASIEN UND GESAMTSCHULEN 
UNTERRICHTSFACH JAPANISCH 

 
Erläuterung: Es sind die Basismodule 1 "Grundstufe Japanisch 1", 2 "Grundstufe Japanisch 2", 3 "Grundstufe Japanisch 3", 4 "Grundstufe Japanisch 4", 5 "Fachwissen Japanologie für Lehramt 1" und 6 "Fachdidaktik 
Japanisch 1" sowie die Aufbaumodule "Fachdidaktik Japanisch 2" und "Fachwissen Japanologie für Lehramt 2" zu studieren. 
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Titel des 
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Beginn Turnus Dauer des 
Moduls 

Lehrveranstaltungsformen und 
Teilnahmeverpflichtungen (TP) 

Prüfungs- 
voraussetzungen 

Form | Ausprägung | Dauer | 
Sprache (falls nicht Deutsch) 

der Modulprüfung 
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BM 1 Grundstufe 
Japanisch 1 keine WiSe jedes 2. 

Semester 1 Semester Sprachkurs a (TP) 
Teilnahme am 
Sprachkurs, 
Studienleistungen 

schriftlich Klausur 90 min. 
Japanisch 

und 
Deutsch 

keine P 9 - 5% 

BM 2 Grundstufe 
Japanisch 2 

erfolgreicher Abschluss 
von BM 1 SoSe jedes 2. 

Semester 1 Semester Sprachkurs a (TP) 
Teilnahme am 
Sprachkurs, 
Studienleistungen 

kombiniert 
Klausur und 
mündliche 
Prüfung 

90 min. 
 

15 min.  

Japanisch 
und 

Deutsch 
keine P 9 - 5% 

BM 3 Grundstufe 
Japanisch 3 

erfolgreicher Abschluss 
von BM 2 WiSe jedes 2. 

Semester 1 Semester Sprachkurs a (TP) 
Teilnahme am 
Sprachkurs, 
Studienleistungen 

kombiniert 
Klausur und 
mündliche 
Prüfung 

90 min. 
 

15 min. 

Japanisch 
und 

Deutsch 
keine P 9 - 10% 

BM 4 Grundstufe 
Japanisch 4 

erfolgreicher Abschluss 
von BM 3 SoSe jedes 2. 

Semester 1 Semester Sprachkurs a (TP) 
Teilnahme am 
Sprachkurs, 
Studienleistungen 

kombiniert Klausur und 
Präsentation 

90 min. 
 

10 min. 

Japanisch 
und 

Deutsch 
keine P 9 - 10% 

BM 5 
Fachwissen 
Japanologie für 
Lehramt 1 

keine SoSe jedes 2. 
Semester 1 Semester Übung a Übung b Studienleistungen schriftlich Essay   keine P 6 - 10% 

BM 6 Fachdidaktik 
Japanisch 1 

erfolgreicher Abschluss 
von BM 2 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 2 Semester Vorlesung a Übung b  Seminar c  Studienleistungen kombiniert Referat mit 

Ausarbeitung   keine P 9 - 20% 

AM 1 Fachdidaktik 
Japanisch 2 

erfolgreicher Abschluss 
von BM 4 und BM 6 WiSe jedes 2. 

Semester 2 Semester Seminar a Sprachkurs b 
(TP) 

Sprachkurs c 
(TP) 

Teilnahme an 2 
Sprachkursen, 
Studienleistungen 

schriftlich Hausarbeit   keine P 9 - 20% 

AM 2 
Fachwissen 
Japanologie für 
Lehramt 2 

erfolgreicher Abschluss 
von BM 2 und BM 5 WiSe jedes 2. 

Semester 2 Semester Vorlesung/ 
Seminar a 

Vorlesung/ 
Seminar b Seminar c Studienleistungen schriftlich Hausarbeit   keine P 9 - 20% 

 

GyGe-
BA-Jap-

BA 
Bachelorarbeit1 

erfolgreicher Abschluss 
aller Basismodule; 
Fremdsprachenkennt-
nisse gem. § 8 Abs. 1 
und 22 

studien-
begleitend - 12 Wochen - schriftlich Hausarbeit   2 WP1 12 12 - 

                                                      
1 Die Bachelorarbeit wird nach Wahl der Studierenden in einem der studierten Unterrichtsfächer oder Förderschwerpunkte oder in Bildungswissenschaften angefertigt. Die Note der Bachelorarbeit geht mit der 

Gewichtung 12/180 in die Gesamtnote ein. 
2 Der Auslandsaufenthalt gemäß § 8 Absatz 3 soll absolviert sein. 
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Anhang 13 
BACHELOR OF ARTS  

LEHRAMT AN GYMNASIEN UND GESAMTSCHULEN 
UNTERRICHTSFACH KATHOLISCHE RELIGIONSLEHRE 

 
Erläuterung: Es sind die Basismodule 1 “Biblische Theologie“, 2 “Historische Theologie“, 3 “Systematische Theologie“ und 4 “Praktische Theologie“ sowie die Aufbaumodule 1 “Bibel“, 2 “Kirchen- und 
Dogmengeschichte“ und 3 “Systematik“ zu studieren. 
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Beginn Turnus 
Dauer 
des 

Moduls 
Lehrveranstaltungsformen und Teilnahmeverpflichtungen  Prüfungs- 

voraussetzungen 
Form | Ausprägung | Dauer 

| Sprache (falls nicht 
Deutsch) der Modulprüfung 
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BM 1 Biblische 
Theologie1 keine WiSe/ 

SoSe 
jedes 
Semester 

2 
Semester 

Vorlesung/ 
Seminar a  

Vorlesung/ 
Seminar b  

Vorlesung/ 
Seminar c  

Vorlesung/ 
Seminar d  Studienleistungen schriftlich Klausur 180 

min. keine P 12 - 1% 

BM 2 Historische 
Theologie keine2 WiSe/ 

SoSe 
jedes 
Semester 

2 
Semester Übung a  Seminar b  Vorlesung/ 

Seminar c  Seminar d  Vorlesung/ 
Seminar e  Studienleistungen schriftlich Hausarbeit  keine P 12 - 1% 

BM 3 Systematische 
Theologie keine WiSe/ 

SoSe 
jedes 
Semester 

2 
Semester Seminar a  Vorlesung/ 

Seminar b  Seminar c  Vorlesung/ 
Seminar d  Studienleistungen schriftlich Klausur 180 

min. keine P 12 - 1% 

BM 4 Praktische 
Theologie keine WiSe/ 

SoSe 
jedes 
Semester 

2 
Semester 

Vorlesung/ 
Seminar a  Seminar b  Vorlesung/ 

Seminar c  
Vorlesung/ 
Seminar d  

Vorlesung/ 
Seminar e  Studienleistungen schriftlich Hausarbeit  keine P 12 - 1% 

AM 1 Bibel erfolgreicher Abschluss 
von BM13 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 

1 
Semester Vorlesung a Seminar b  

Studienleistungen; 
Grundkenntnisse in 
Griechisch4 

schriftlich Klausur 180 
min. keine P 6 - 29% 

AM 2 Kirchen- und 
Dogmengeschichte 

erfolgreicher Abschluss 
von BM21 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 

1 
Semester Seminar a  Vorlesung b Studienleistungen schriftlich Hausarbeit  keine P 6 - 29% 

AM 3 Systematik erfolgreicher Abschluss 
von BM3 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 

2 
Semester 

Vorlesung/ 
Seminar a  Vorlesung b  Seminar c  Studienleistungen kombiniert Referat mit 

Ausarbeitung  keine P 9 - 38% 
                

GyGe-
BA-

KathRel-
BA 

Bachelorarbeit5 

erfolgreicher Abschluss 
aller Basismodule; 
Fremdsprachen-
kenntnisse gem. § 8 
Abs. 1 und 2 

studien-
beglei-
tend 

- 12 
Wochen - - schriftlich Hausarbeit  2 WP5 12 12 - 

                                                      
1 In BM 1 werden im Rahmen der Lehrveranstaltung "Einleitung in die Bibel I: Altes Testament" Grundkenntnisse in Hebräisch erworben. Der erfolgreiche Abschluss von BM 1 gilt als Nachweis ausreichender 

Hebräischkenntnisse. 
2 Lateinkenntnisse sind dringend empfohlen. 
3 Griechischkenntnisse sind dringend empfohlen. 
4 Es müssen Griechischkenntnisse auf dem Niveau des am Institut für Katholische Theologie angebotenen Sprachkurses "Griechisch I" nachgewiesen werden. 
5 Die Bachelorarbeit wird nach Wahl der Studierenden in einem der studierten Unterrichtsfächer oder Förderschwerpunkte oder in Bildungswissenschaften angefertigt. Die Note der Bachelorarbeit geht mit der 

Gewichtung 12/180 in die Gesamtnote ein.  



 35 

Anhang 14 
BACHELOR OF ARTS 

LEHRAMT AN GYMNASIEN UND GESAMTSCHULEN 
UNTERRICHTSFACH KUNST 

 
Erläuterung: Es sind die Basismodule 1 "Künstlerische-mediale Praxis 1", 2 "Künstlerisch-mediale Praxis 2", 3 "Kunst und ihre wissenschaftlichen Grundlagen" und 4 "Kunstpädagogik" sowie die Aufbaumodule 1 
"Künstlerisch-mediales Projekt" und 2 "Projekt Kunst und Medien" zu studieren. In den Aufbaumodulen sollen individuelle Vertiefungen in Form von eigenen Studienprojekten erfolgen. 
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Beginn Turnus Dauer des 
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Lehrveranstaltungsformen 
und 

Teilnahmeverpflichtungen 
(TP) 

Prüfungs- 
voraussetzungen 

Form | Ausprägung | Dauer | 
Sprache (falls nicht Deutsch) 

der Modulprüfung 
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GyGe-BA-KU-
BM-1 

/ 
6675BMKM01 

Künstlerisch-
mediale Praxis 1 keine WiSe/ 

SoSe 
jedes 

Semester 2 Semester 

Se
mi

na
r 1

 

Se
mi

na
r 2

 

Se
mi

na
r 3

 

Se
mi

na
r 4

 Studienleistung in Seminar 1 (3 LP); 
Studienleistung in Seminar 2 (3 LP); 
Studienleistung in Seminar 3 (3 LP); 
Studienleistung in Seminar 4 (3 LP) 

- - - - P 12 - -1 

GyGe-BA-KU-
BM-2 

/ 
6675BMKM02 

Künstlerisch-
mediale Praxis 2 keine WiSe/ 

SoSe 
jedes 

Semester 2 Semester Seminar 1 Seminar 2 Seminar 3 
Studienleistung in Seminar 1 (3 LP); 
Studienleistung in Seminar 2 (3 LP); 
Studienleistung in Seminar 3 (1 LP) 

fach-
praktisch 

Präsentation einer 
Werkreihe und 

Dokumentation/ Reflexion 
der Portfolioarbeit 

20 min./ 
2 LP 3 P 9 - 20% 

GyGe-BA-KU-
BM-3 

/ 
6675BMKG01 

Kunst und ihre 
wissenschaftli-
chen Grundlagen 

keine WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 2 Semester Seminar 1 Seminar 2 Seminar 3 

Studienleistung in Seminar 1 (3 LP); 
Studienleistung in Seminar 2 (3 LP); 
Studienleistung in Seminar 3 (3 LP) 

schriftlich Hausarbeit 3 LP 3 P 12 - 20% 

GyGe-BA-KU-
BM-4 

/ 
6675BMKP01 

Kunstpädagogik keine WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 2 Semester 

Se
mi

na
r 1

 

Se
mi

na
r 2

 

Se
mi

na
r 3

 

Se
mi

na
r 4

 Studienleistung in Seminar 1 (3 LP); 
Studienleistung in Seminar 2 (3 LP); 
Studienleistung in Seminar 3 (3 LP); 
Studienleistung in Seminar 4 (1 LP) 

mündlich mündliche Prüfung 20 min./ 
2 LP 3 P 12 - 20% 

GyGe-BA-KU-
AM-1 

/ 
6675AMKM00  

 

Künstlerisch-
mediales Projekt 

erfolgreicher Abschluss 
von BM 1 und BM 2 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 2 Semester 

Se
mi

na
r 1

 

Se
mi

na
r 2

 

Se
mi

na
r 3

  

Se
mi

na
r 4

 

Se
mi

na
r 5

 Studienleistung in Seminar 1 (3 LP); 
Studienleistung in Seminar 2 (3 LP); 
Studienleistung in Seminar 3 (3 LP); 
Studienleistung in Seminar 4 (3 LP); 
Studienleistung in Seminar 5 (1 LP) 

fach-
praktisch 

Präsentation einer 
Projektarbeit in Form eines 

Portfolios 
20 min./ 

2 LP 3 P 15 - 20% 

GyGe-BA-KU-
AM-2 

/ 
6675AMPK00 

Projekt Kunst und 
Medien 

erfolgreicher Abschluss 
von BM 1, BM 2 und BM 3 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 2 Semester Seminar 1 Seminar 2 Seminar 3 

Studienleistung in Seminar 1 (3 LP); 
Studienleistung in Seminar 2 (3 LP); 
Studienleistung in Seminar 3 (1 LP) 

kombiniert 
Präsentation und Reflexion 
der Projektarbeit in Form 

eines Vortrags oder 
Prüfungsgesprächs  

20 min./  
2 LP 3 P 9 - 20% 

                                                      
1 Das Modul bleibt unbenotet. 
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GyGe-BA-KU-
BA 
/ 

7991Bach00 
Bachelorarbeit2 

erfolgreicher Abschluss 
aller Basismodule; 
Fremdsprachenkenntnisse 
gemäß § 8 Abs. 1 und 2 

studien-
begleitend - 12 Wochen - - schriftlich Hausarbeit  2 WP2 12 12 - 

 

                                                      
2 Die Bachelorarbeit wird nach Wahl der Studierenden in einem der studierten Unterrichtsfächer oder Förderschwerpunkte oder in Bildungswissenschaften angefertigt. Die Note der Bachelorarbeit geht mit der 

Gewichtung 12/180 in die Gesamtnote ein. 



 37 

Anhang 15 
BACHELOR OF ARTS  

LEHRAMT AN GYMNASIEN UND GESAMTSCHULEN 
UNTERRICHTSFACH LATEIN 

 
Erläuterung: Es sind die Basismodule 1 "Einführung in das Studium der Lateinischen Philologie", 2 "Spracherwerb (Graecum)", 3 "Epochen und Gattungen der lateinischen Literatur I a",  4 "Epochen und Gattungen 
der lateinischen Literatur I b", 5 "Sprachübungen Unterstufe" und 6 "Erarbeitung lateinischer Texte und ihre Vermittlung (Fachdidaktik)", die Aufbaumodule 1 "Übersetzungsübungen Mittelstufe“ und 2 "Epochen und 
Gattungen der lateinischen Literatur II“ sowie das Ergänzungsmodul 1 "Nachbardisziplinen“ zu studieren. 
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Sprache (falls nicht Deutsch) 
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BM 1 Einführung in das Studium 
der Lateinischen Philologie keine WiSe/ 

SoSe 
jedes 

Semester 1 Semester Vorlesung a Übung b  Studienleistungen Prüfungs-
elemente1  

Klausur und 
mündliche Prüfung 

Klausur 

90 min. 
10 min. 
60 min. 

keine P 6 - 1% 

BM 2 Spracherwerb (Graecum) keine WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 2 Semester Sprachkurs a 

(TP) 
Sprachkurs b 

(TP) 
Sprachkurs c 

(TP) 
Teilnahme an 3 
Sprachkursen, 

Studienleistungen 
kombiniert 

Klausur und 
mündliche Prüfung 
bei der Bezirksre-

gierung 

180 min. 
 

20 min. 
 

2 P 12 - - 

BM 3 Epochen und Gattungen 
der lateinischen Literatur I a 

erfolgreicher Abschluss 
von BM 1 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 1 Semester Vorlesung a Seminar b  Studienleistungen mündlich Referat - keine P 6 - 1% 

BM 4 Epochen und Gattungen 
der lateinischen Literatur I b 

erfolgreicher Abschluss 
von BM 1 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 1 Semester Vorlesung a Seminar b  Studienleistungen schriftlich Hausarbeit - keine P 6 - 5% 

BM 5 Sprachübungen Unterstufe 
bestandenes 
Prüfungselement 1 in 
BM 1  

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 2 Semester Sprachkurs a (TP) Sprachkurs b (TP) 

Teilnahme an 2 
Sprachkursen, 

Studienleistungen 
schriftlich Klausur 90 min. keine P 9 - 1% 

BM 6 
Erarbeitung lateinischer 
Texte und ihre Vermittlung 
(Fachdidaktik) 

bestandenes 
Prüfungselement 1 in 
BM 1 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 1 Semester Übung a Übung b  Studienleistungen schriftlich Klausur 180 min. keine P 6 - 19% 

AM 1 Übersetzungsübungen 
Mittelstufe 

Latinum; erfolgreicher 
Abschluss von BM 5 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 2 Semester Sprachkurs a (TP) Sprachkurs b (TP) 

Teilnahme an 2 
Sprachkursen, 

Studienleistungen 
schriftlich Klausur 180 min. keine P 9 - 49% 

AM 2 Epochen und Gattungen 
der lateinischen Literatur II 

Latinum; erfolgreicher 
Abschluss von BM 2 
bis 4 und AM 1 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 2 Semester Seminar a Seminar b Studienleistungen schriftlich Hausarbeit - keine P 9 - 24% 

EM 1 Nachbardisziplinen Latinum oder Graecum WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 1 Semester Übung a Übung/Seminar/ 

Vorlesung b Studienleistungen schriftlich Klausur 90 min. keine P 6 - - 

 

                                                      
1 Prüfung mit zwei Prüfungselementen; Prüfungselement 1: Klausur; Prüfungselement 2: Klausur und mündliche Prüfung. Gewichtung der Prüfungselemente für die Modulnote: Klausur: 0%; Klausur und mündliche 

Prüfung: 100%. Es gelten die Wiederholungsregelungen von § 20 Abs. 5a: Alle Prüfungselemente müssen mit "ausreichend (4,0)" oder besser oder "bestanden" bewertet sein. Alle mit "mangelhaft (5,0)" oder 
"nicht bestanden" bewerteten Prüfungselemente müssen wiederholt werden. 
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Moduls 

Lehrveranstaltungsformen und 
Teilnahmeverpflichtungen (TP) 

Prüfungs- 
voraussetzungen 

Form | Ausprägung | Dauer | 
Sprache (falls nicht Deutsch) 

der Modulprüfung 
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GyGe-BA-
Lat-BA Bachelorarbeit2 

erfolgreicher Abschluss 
aller Basismodule; 
Fremdsprachen-
kenntnisse gem. § 8 
Abs. 1 und 23 

studien-
begleitend - 12 Wochen - - - schriftlich Hausarbeit - 2 WP2 12 12 - 

                                                      
2 Die Bachelorarbeit wird nach Wahl der Studierenden in einem der studierten Unterrichtsfächer oder Förderschwerpunkte oder in Bildungswissenschaften angefertigt. Die Note der Bachelorarbeit geht mit der 

Gewichtung 12/180 in die Gesamtnote ein. 
3 Die Hausarbeit in AM 2 soll bei Zulassung zur Bachelorarbeit bereits verfasst worden sein. 
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Anhang 16 
BACHELOR OF ARTS 

LEHRAMT AN GYMNASIEN UND GESAMTSCHULEN 
UNTERRICHTSFACH MATHEMATIK 

 
Erläuterung: Es sind die Basismodule GG-M-M1 "Mathematik I für Lehramtsstudierende", GG-M-M2 "Mathematik II für Lehramtsstudierende" und GG-M-MDB "Mathematikdidaktik", die Aufbaumodule GG-M-AMP 
"Algorithmische Mathematik und Programmieren", GG-M-RM1 "Reine Mathematik I", GG-M-RM2 "Reine Mathematik II" und GG-M-St "Einführung in die Stochastik" sowie das Ergänzungsmodul "Mathematisch-
Naturwissenschaftliche Grundlegung" zu studieren. 
Das Bachelorstudium beginnt mit den fachwissenschaftlichen Basismodulen „Mathematik I für Lehramtsstudierende“ und „Mathematik II für Lehramtsstudierende", die der Erarbeitung der Grundlagen der 
Schulmathematik vom höherem Standpunkt aus dienen. Die vier fachwissenschaftlichen Aufbaumodule „Algorithmische Mathematik und Programmieren“, „Reine Mathematik I“, „Reine Mathematik II“ und „Einführung 
in die Stochastik“ sind dazu gedacht, jeweils eine Einführung in ein für die Schule relevantes Teilgebiet der Mathematik zu geben. Das fachdidaktische Basismodul „Mathematikdidaktik“ soll den Studierenden einen 
Einblick in die Mathematikdidaktik geben, indem wissenschaftliches Theorie- und Reflexionswissen für eine forschende Grundhaltung bereitgestellt wird. Im Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen ist allen 
Unterrichtsfächern der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät ein Modul „Mathematisch-Naturwissenschaftliche Grundlegung“ gemeinsam. 
 

                                                      
1 Parallel zu der Vorlesung finden Übungen statt, in denen Übungsaufgaben gestellt werden, die gemittelt mit Erfolg zu bearbeiten sind. 
2 Das Basismodul Mathematikdidaktik setzt sich aus einer Vorlesung mit Übung (angeboten jeweils im Wintersemester) und einem Seminar (angeboten jeweils im Sommersemester) zusammen. Die Vorlesung 

dient zur Schaffung einer inhaltlichen Grundlage zur Einübung des wissenschaftlichen Diskurses im Seminar. Voraussetzung für den Besuch des Seminars ist die bestandene Klausur zur Vorlesung. 
3 Ein wesentliches Ziel der Lehrveranstaltung ist die Einübung des wissenschaftlichen Diskurses. Um dieses Ziel zu erreichen, ist eine Teilnahmeverpflichtung unerlässlich. 
4 Prüfung mit zwei Prüfungselementen; Gewichtung der Prüfungselemente für die Modulnote: Klausur in der Vorlesung: 100%; Referat im Seminar: 0%. Es gelten die Wiederholungsregelungen von § 20 Abs. 5a: 

Alle Prüfungselemente müssen mit "ausreichend (4,0)" oder besser oder "bestanden" bewertet sein. Alle mit "mangelhaft (5,0)" oder "nicht bestanden" bewerteten Prüfungselemente müssen wiederholt werden. 
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GG-M-M1 Mathematik I für 
Lehramtsstudierende keine WiSe jedes 2. 

Semester 1 Semester Vorlesung Übung Studienleistungen im Rahmen der 
Übung1 schriftlich Klausur 180 min. 3 P 12 - 5% 

GG-M-M2 Mathematik II für 
Lehramtsstudierende keine SoSe jedes 2. 

Semester 1 Semester Vorlesung Übung Studienleistungen im Rahmen der 
Übung1 schriftlich Klausur 180 min. 3 P 12 - 5% 

GG-M-MDB Mathematikdidaktik2 keine WiSe jedes 2. 
Semester 2 Semester Vorlesung Übung Seminar (TP)3 

Studienleistungen im Rahmen der 
Übung,1 regelmäßige Teilnahme am 
Seminar 

Prüfungs-
elemente4 

Klausur 
Referat 

180 min. 
 keine P 9 - 20% 

GG-M-AMP 
Algorithmische 
Mathematik und 
Programmieren 

keine WiSe jedes 2. 
Semester 1 Semester Vorlesung Übung Studienleistungen im Rahmen der 

Übung1 schriftlich Klausur 180 min. keine P 6 - 13% 
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5 Im Aufbaumodul "Reine Mathematik I" besteht die Wahl zwischen den Vorlesungen Algebra und Elementare Differentialgeometrie. 
6 Im Aufbaumodul "Reine Mathematik II" besteht die Wahl zwischen den Vorlesungen Zahlentheorie, Darstellungstheorie, Algebraische Geometrie, Topologie und Funktionentheorie. Eine weitere gleichwertige 

Lehrveranstaltung kann vom Fachprüfungsausschuss zugelassen werden. 
7 Das Modul umfasst nach Wahl der Studierenden eine Vorlesung (Prüfungsleistung: Klausur) oder ein Seminar (Prüfungsleistung: Referat bzw. bei Wahl der Grundlegung Geographie Klausur). 
8 Die Bachelorarbeit wird nach Wahl der Studierenden in einem der studierten Unterrichtsfächer oder Förderschwerpunkte oder in Bildungswissenschaften angefertigt. Die Note der Bachelorarbeit geht mit der 

Gewichtung 12/180 in die Gesamtnote ein. 
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GG-M-RM1 Reine Mathematik I 5  keine WiSe jedes 2. 
Semester 1 Semester Vorlesung Übung Studienleistungen im Rahmen der 

Übung1 schriftlich Klausur 180 min. keine P 9 - 19% 

GG-M-RM2 Reine Mathematik II 6 keine SoSe jedes 2. 
Semester 1 Semester Vorlesung Übung Studienleistungen im Rahmen der 

Übung1 schriftlich Klausur 180 min. keine P 9 - 19% 

GG-M-ST Einführung in die 
Stochastik keine WiSe jedes 2. 

Semester 1 Semester Vorlesung Übung Studienleistungen im Rahmen der 
Übung1 schriftlich Klausur 180 min. keine P 9 - 19% 

GG-M-MNG 
Mathematisch-
Naturwissenschaft-
liche Grundlegung 

keine WiSe/ 
SoSe 

jedes  
Semester 1 Semester 

Vorlesung 
oder 

Seminar7 
keine 

schriftlich 
 

mündlich/ 
schriftlich7 

Klausur 
oder 

Referat/ 
Klausur7 

120 min. 
 
 

120 min. 
keine P 3 - - 

                  

MN-M-BA Bachelorarbeit8 

erfolgreicher 
Abschluss aller 
Basismodule und 
von zwei 
Aufbaumodulen; 
Fremdsprachen-
kenntnisse gemäß 
§ 8 Abs. 1 und 2 

studien-
begleitend 

- 12 Wochen - - schriftlich Hausarbeit - 2 WP8 12 12 - 
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Anhang 17 
BACHELOR OF ARTS 

LEHRAMT AN GYMNASIEN UND GESAMTSCHULEN 
UNTERRICHTSFACH NIEDERLÄNDISCH 

 
Erläuterung: Es sind die Basismodule 1 "Spracherwerb 1", 2 "Literaturwissenschaft 1", 3 "Spracherwerb 2", 4 "Grundlagen der Sprachwissenschaft" und 5 "Kultur- und Landeswissenschaft", die Aufbaumodule 1 
"Spracherwerb 3", 2 "Fachdidaktik", 3 " Sprachwissenschaft“ und 4 " Literaturwissenschaft 2“ zu studieren. 
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voraussetzungen 

Form | Ausprägung | Dauer | 
Sprache (falls nicht Deutsch) 

der Modulprüfung 
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BM 1 Spracherwerb 1 keine WiSe jedes 2. 
Semester 1 Semester Sprachkurs a (TP) 

Teilnahme am 
Sprachkurs, 
Studienleistungen 

kombiniert 
Klausur und 
mündliche 
Prüfung 

90 
min. 
10 

min. 

Nieder-
ländisch keine P 9 - 1% 

BM 2 Literaturwissen-
schaft 1 

erfolgreicher 
Abschluss von BM 11 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 2 Semester Tutorium a Seminar b Seminar c Übung d Studienleistungen schriftlich  Hausarbeit  

Deutsch 
und 

Nieder-
ländisch 

keine P 12 - 1% 

BM 3 Spracherwerb 2 erfolgreicher 
Abschluss von BM 1 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 1 Semester Sprachkurs a (TP) Sprachkurs b (TP) 

Teilnahme an 2 
Sprachkursen, 
Studienleistungen 

kombiniert 
Klausur und 
mündliche 
Prüfung 

90 
min. 
10 

min. 

Nieder-
ländisch keine P 6 - 1% 

BM 4 
Grundlagen der 
Sprachwissen-
schaft 

erfolgreicher 
Abschluss von BM 1 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 1 Semester Seminar a Seminar b Studienleistungen schriftlich Klausur 90 

min. 

Deutsch 
und 

Nieder-
ländisch 

keine P 6 - 1% 

BM 5 
Kultur- und 
Landeswissen-
schaft 

erfolgreicher 
Abschluss von BM 1 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 1 Semester Übung a Seminar b Studienleistungen schriftlich Hausarbeit  Nieder-

ländisch keine P 6 - 1% 

AM 1 Spracherwerb 3 erfolgreicher 
Abschluss von BM 3 SoSe jedes 2. 

Semester 1 Semester Sprachkurs a (TP) Sprachkurs b (TP) 
Teilnahme an 2 
Sprachkursen, 
Studienleistungen 

schriftlich Klausur 90 
min. 

Nieder-
ländisch keine P 6 - 20% 

AM 2 Fachdidaktik erfolgreicher 
Abschluss von BM 3 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 2 Semester Vorlesung/ 

Seminar a 
Sprachkurs b 

(TP) Seminar c 
Teilnahme am 
Sprachkurs, 
Studienleistungen 

schriftlich Klausur 90 
min. 

Deutsch 
und 

Nieder-
ländisch 

keine P 9 - 25% 

                                                      
1 Die Modulteilnahmevoraussetzung gilt ausschließlich für die Lehrveranstaltungen des Moduls in niederländischer Sprache. 
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AM 3 Sprachwissen-
schaft 

erfolgreicher 
Abschluss von BM 3 
und BM 4 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 1 Semester Seminar a Seminar b Studienleistungen mündlich mündliche 

Prüfung 
20 

min. 
Nieder-
ländisch keine P 6 - 25% 

AM 4 Literaturwissen-
schaft 2 

erfolgreicher 
Abschluss von BM 2 
und BM 3 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 2 Semester Seminar a Seminar b Studienleistungen schriftlich  Hausarbeit - Nieder-

ländisch keine P 9 - 25% 

                   

GyGe-BA-
Niederl-BA Bachelorarbeit2 

erfolgreicher 
Abschluss aller 
Basismodule; 
Fremdsprachen-
kenntnisse gem. § 8 
Abs. 1 und 23 

studienbe
gleitend - 12 Wochen - - schriftlich Hausarbeit - 

Deutsch 
oder 

Nieder-
ländisch 

2 WP2 12 12 - 

                                                      
2 Die Bachelorarbeit wird nach Wahl der Studierenden in einem der studierten Unterrichtsfächer oder Förderschwerpunkte oder in Bildungswissenschaften angefertigt. Die Note der Bachelorarbeit geht mit der 

Gewichtung 12/180 in die Gesamtnote ein. 
3 Der Auslandsaufenthalt gemäß § 8 Absatz 3 soll absolviert sein. 
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Anhang 18 
BACHELOR OF ARTS 

LEHRAMT AN GYMNASIEN UND GESAMTSCHULEN 
UNTERRICHTSFACH PÄDAGOGIK 

 
Es sind die Basismodule 1 "Grundlagen der Erziehungswissenschaft", 2 "Forschungsmethoden" und 3 "Pädagogik und Gesellschaft", die Aufbaumodule 1 "Bildungstheorie, Historische Bildungsforschung, 
Pädagogische Anthropologie", 2 "Erziehung und Bildung unter den Bedingungen der Diversität", 3 "Erziehung und Bildung unter den Bedingungen der Heterogenität", 4 "Lehren, Lernen und Beraten in 
außerschulischen Kontexten" und 5 "Fachdidaktik I" sowie eines der Schwerpunktmodule 1 "Institutionen, Übergänge und Diskurse der frühen Kindheit", 2 "Elementare Didaktik in der Pädagogik", 3 "Jugendhilfe 
und Soziale Arbeit im Jugend- und Heranwachsendenalter", 4 "Heilpädagogik und Rehabilitation", 5 "Erwachsenenbildung", 6 "Medienpädagogik", 7 "Musikpädagogik" oder 8 "Beratung" zu studieren. 
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GyGe-BA-Paed-
BM-1 

/ 
6370BMGE00 

Grundlagen der 
Erziehungswissenschaft keine WiSe/ SoSe jedes 

Semester 2 Semester Vorlesung 1 Seminar 1 Seminar 2 
Studienleistung in Vorlesung 1 (2 LP); 
Studienleistung in Seminar 1 (2 LP); 
Studienleistung in Seminar 2 (2 LP) 

kombiniert Portfolio 3 LP 3 P 9 - 13% 

GyGe-BA-Paed-
BM-2 

/ 
6370BMFo00 

Forschungsmethoden keine WiSe/ SoSe jedes 
Semester 2 Semester Vorlesung 1 Vorlesung 2 Seminar 1 

Studienleistung in Vorlesung 1 (2 LP); 
Studienleistung in Vorlesung 2 (2 LP); 
Studienleistung in Seminar 1 (2 LP) 

schriftlich Hausarbeit 3 LP 3 P 9 - 13% 

GyGe-BA-Paed-
BM-3 

/ 
6370BMPG00 

Pädagogik und Gesellschaft keine WiSe/ SoSe jedes 
Semester 1 Semester Vorlesung 1 Seminar 1 Studienleistung in Vorlesung 1 (2 LP); 

Studienleistung in Seminar 1 (2 LP) schriftlich Portfolio 2 LP 3 P 6 - 9% 

GyGe-BA-Paed-
AM-1 

/ 
6370AMBi00 

Bildungstheorie, Historische 
Bildungsforschung, 
Pädagogische 
Anthropologie 

erfolgreicher Abschluss 
von BM 1 und BM 2 WiSe/ SoSe jedes 

Semester 2 Semester Vorlesung 1 Seminar 1 Seminar 2 
Studienleistung in Vorlesung 1 (2 LP); 
Studienleistung in Seminar 1 (2 LP); 
Studienleistung in Seminar 2 (2 LP) 

schriftlich Hausarbeit 3 LP 3 P 9 - 13% 

GyGe-BA-Paed-
AM-2 

/ 
6370AMDi00 

Erziehung und Bildung unter 
den Bedingungen der 
Diversität 

erfolgreicher Abschluss 
von BM 2 und BM 3 WiSe/ SoSe jedes 

Semester 1 Semester Vorlesung 1 Seminar 1 Studienleistung in Vorlesung 1 (2 LP); 
Studienleistung in Seminar 1 (2 LP) schriftlich Hausarbeit 2 LP 3 P 6 - 9% 

GyGe-BA-Paed-
AM-3 

/ 
6370AMHE01 

Erziehung und Bildung unter 
den Bedingungen der 
Heterogenität 

erfolgreicher Abschluss 
von BM 1 und BM 3 WiSe/ SoSe jedes 

Semester 1 Semester Vorlesung 1 Seminar 1 Studienleistung in Vorlesung 1 (2 LP); 
Studienleistung in Seminar 1 (2 LP) kombiniert Referat mit 

Ausarbeitung 2 LP 3 P 6 - 9% 

GyGe-BA-Paed-
AM-4 

/ 
6370AMLL00 

Lehren, Lernen und Beraten 
in außerschulischen 
Kontexten 

erfolgreicher Abschluss 
von BM 1 und BM 3 WiSe/ SoSe jedes 

Semester 1 Semester Vorlesung 1 Seminar 1 Studienleistung in Vorlesung 1 (2 LP); 
Studienleistung in Seminar 1 (2 LP) schriftlich Portfolio 2 LP 3 P 6 - 9% 

GyGe-BA-Paed-
AM-5 

/ 
6370AMFD00 

Fachdidaktik I 
erfolgreicher Abschluss 
von BM 1, BM 2 und 
BM 3 

WiSe/ SoSe jedes 
Semester 2 Semester Vorlesung 1 Seminar 1 Seminar 2 

Studienleistung in Vorlesung 1 (2 LP); 
Studienleistung in Seminar 1 (2 LP); 
Studienleistung in Seminar 2 (2 LP) 

mündlich mündliche 
Prüfung 

30 min./ 3 
LP 3 P 9 - 13% 
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Dauer des 

Moduls 

Lehrveranstaltungsformen und 
Teilnahmeverpflichtungen (TP) 

Prüfungsvoraussetzungen 

Form | Ausprägung | Dauer | 
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GyGe-BA-
Paed-SM-1 

/ 
6370SMIN03 

Institutionen, Übergänge 
und Diskurse der frühen 
Kindheit 

erfolgreicher 
Abschluss von BM 1, 
BM 2 und BM 3 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 2 Semester Vorlesung 1 Seminar 1 Seminar 2 

Studienleistung in Vorlesung 1 (2 LP); 
Studienleistung in Seminar 1 (2 LP); 
Studienleistung in Seminar 2 (2 LP) 

schriftlich Hausarbeit 3 LP 3 

WP 

9 

9 12% 

GyGe-BA-
Paed-SM-2 

/ 
6370SMED03 

Elementare Didaktik in der 
Frühpädagogik 

erfolgreicher 
Abschluss von BM 1, 
BM 2 und BM 3 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 2 Semester Vorlesung 1 Seminar 1 Seminar 2 

Studienleistung in Vorlesung 1 (2 LP); 
Studienleistung in Seminar 1 (2 LP); 
Studienleistung in Seminar 2 (2 LP) 

schriftlich Hausarbeit 3 LP 3 9 

GyGe-BA-
Paed-SM-3 

/ 
6370SMJU01 

Jugendhilfe und Soziale 
Arbeit im Jugend- und 
Heranwachsendenalter 

erfolgreicher 
Abschluss von BM 1, 
BM 2 und BM 3 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 2 Semester Vorlesung 1 Seminar 1 Seminar 2 

Studienleistung in Vorlesung 1 (2 LP); 
Studienleistung in Seminar 1 (2 LP); 
Studienleistung in Seminar 2 (2 LP) 

schriftlich Klausur 60 min./ 
3 LP 3 9 

GyGe-BA-
Paed-SM-4 

/ 
6370SMHR03 

Heilpädagogik und 
Rehabilitation 

erfolgreicher 
Abschluss von BM 1, 
BM 2 und BM 3 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 2 Semester Vorlesung 1 Seminar 1 Seminar 2 

Studienleistung in Vorlesung 1 (2 LP); 
Studienleistung in Seminar 1 (2 LP); 
Studienleistung in Seminar 2 (2 LP) 

schriftlich Klausur 60 min./ 
3 LP 3 9 

GyGe-BA-
Paed-SM-5 

/ 
6370SMEB00 

Erwachsenenbildung 
erfolgreicher 
Abschluss von BM 1, 
BM 2 und BM 3 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 2 Semester Vorlesung 1 Seminar 1 Seminar 2 

Studienleistung in Vorlesung 1 (2 LP); 
Studienleistung in Seminar 1 (2 LP); 
Studienleistung in Seminar 2 (2 LP) 

Prüfungs-
elemente1 

Klausur und 
mündliche 
Prüfung 

60 min./ 
20 min. 

3 LP 
3 9 

GyGe-BA-
Paed-SM-6 

/ 
6370SMMP00 

Medienpädagogik 
erfolgreicher 
Abschluss von BM 1, 
BM 2 und BM 3 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 2 Semester Vorlesung 1 Seminar 1 Seminar 2 

Studienleistung in Vorlesung 1 (2 LP); 
Studienleistung in Seminar 1 (2 LP); 
Studienleistung in Seminar 2 (2 LP) 

schriftlich Hausarbeit 3 LP 3 9 

GyGe-BA-
Paed-SM-7 

/ 
6682SMMP01 

Musikpädagogik 
erfolgreicher 
Abschluss von BM 1, 
BM 2 und BM 3 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 2 Semester Seminar 1 Seminar 2 Übung 1 Übung 2 

Studienleistung in Seminar 1 (2 LP); 
Studienleistung in Seminar 2 (2 LP); 
Studienleistung in Übung 1 (1 LP); 
Studienleistung in Übung 2 (1 LP) 

kombiniert Referat mit 
Ausarbeitung 3 LP 3 9 

GyGe-BA-
Paed-SM-8 

/ 
6370SMBe00 

Beratung 
erfolgreicher 
Abschluss von BM 1, 
BM 2 und BM 3 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 2 Semester Seminar 1 Seminar 2 Seminar 3 

Studienleistung in Seminar 1 (2 LP); 
Studienleistung in Seminar 2 (2 LP); 
Studienleistung in Seminar 3 (2 LP) 

kombiniert Portfolio mit 
Referat 3 LP 3 9 

 
  

                                                      
1 Prüfung mit zwei Prüfungselementen; Gewichtung der Prüfungselemente für die Modulnote: Klausur: 50%; mündliche Prüfung: 50%. Es gelten die Wiederholungsregelungen von § 20 Abs. 5a: Alle 

Prüfungselemente müssen mit "ausreichend (4,0)" oder besser oder "bestanden" bewertet sein. Alle mit "mangelhaft (5,0)" oder "nicht bestanden" bewerteten Prüfungselemente müssen wiederholt werden. 



 45 

Kenn-
nummer 

des Moduls 

Titel des Moduls 

Mo
du

lte
iln

ah
m

e-
 

vo
ra

us
se

tzu
ng

en
 

Beginn Turnus 
Dauer des 

Moduls 

Lehrveranstaltungsformen und 
Teilnahmeverpflichtungen (TP) 

Prüfungsvoraussetzungen 

Form | Ausprägung | Dauer | 
Sprache (falls nicht Deutsch) 

der Modulprüfung 

Ve
rs

uc
hs

re
st

rik
tio

n 
Pf

lic
ht

m
od

ul
 (P

) |
 

W
ah

lp
fli

ch
tm

od
ul

 (W
P)

 

Le
ist

un
gs

pu
nk

te
 d

es
 M

od
ul

s 
Su

m
m

e d
er

 L
eis

tu
ng

sp
un

kt
e 

in
 W

ah
lp

fli
ch

tb
er

eic
he

n 
Ge

wi
ch

tu
ng

 d
er

 M
od

ul
no

te
 

fü
r d

ie 
St

ud
ien

be
re

ich
sn

ot
e 

GyGe-BA-
Paed-BA 

/ 
7991Bach00 

Bachelorarbeit2 

erfolgreicher Ab-
schluss aller Basis-
module und zweier 
Aufbaumodule; 
Fremdsprachen-
kenntnisse gem. § 8 
Abs. 1 und 2 

studien-
begleitend - 12 Wochen - - - - schriftlich Hausarbeit - 2 WP2 12 12 - 

 

                                                      
2 Die Bachelorarbeit wird nach Wahl der Studierenden in einem der studierten Unterrichtsfächer oder Förderschwerpunkte oder in Bildungswissenschaften angefertigt. Die Note der Bachelorarbeit geht mit der 

Gewichtung 12/180 in die Gesamtnote ein. 
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Anhang 19 
BACHELOR OF ARTS  

LEHRAMT AN GYMNASIEN UND GESAMTSCHULEN 
UNTERRICHTSFACH PHILOSOPHIE/PRAKTISCHE PHILOSOPHIE 

 
Erläuterung: Es sind die Basismodule 1 "Grundlagen und Methoden", 2 "Praktische Philosophie 1 Einführung in das Praktische Philosophieren" und 3 "Theoretische Philosophie 1 Metaphysik und Naturphilosophie" 
sowie die Aufbaumodule 1 "Praktische Philosophie 2 Grundfragen der Praktischen Philosophie", 2 "Theoretische Philosophie 2 Mensch, Erkenntnis, Sprache" und 3 "Fachdidaktik" zu studieren. 
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voraussetzungen 

Form | Ausprägung | Dauer | 
Sprache (falls nicht Deutsch) 

der Modulprüfung 
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BM 1 Grundlagen und Methoden keine WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 2 Semester Vorlesung a Seminar b Seminar c Studienleistungen schriftlich Klausur 90 

min keine P 12 - 1% 

BM 2 
Praktische Philosophie 1 
Einführung in das 
Praktische Philosophieren 

keine WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 2 Semester Vorlesung a Seminar b Seminar c Studienleistungen mündlich mündliche Prüfung1 30 

min. keine P 12 - 1% 

BM 3 
Theoretische Philosophie 1 
Metaphysik und 
Naturphilosophie 

keine WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 2 Semester Vorlesung a Seminar b Seminar c Studienleistungen mündlich mündliche Prüfung1 30 

min. keine P 12 - 1% 

AM 1 
Praktische Philosophie 2 
Grundfragen der 
Praktischen Philosophie 

erfolgreicher 
Abschluss von BM 1 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 2 Semester Vorlesung a Seminar b  Seminar c Studienleistungen kombiniert 

Hausarbeit mit 
Vorbereitungsgespräch 

und Gliederung1 
 keine P 12 - 34% 

AM 2 
Theoretische Philosophie 2 
Mensch, Erkenntnis, 
Sprache 

erfolgreicher 
Abschluss von BM 1 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 2 Semester Vorlesung a Seminar b  Seminar c  Studienleistungen kombiniert 

Hausarbeit mit 
Vorbereitungsgespräch 

und Gliederung1 
 keine P 12 - 34% 

AM 3 Fachdidaktik erfolgreicher 
Abschluss von BM 1 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 2 Semester Seminar a Seminar b  Studienleistungen kombiniert 

Hausarbeit mit 
Vorbereitungsgespräch 

und Gliederung 
 keine P 9 - 29% 

                 

GyGe-BA-
Philo-BA Bachelorarbeit2 

erfolgreicher 
Abschluss aller 
Basismodule; 
Fremdsprachenkennt-
nisse gem. § 8 Abs. 1 
und 2 

studien-
begleitend - 12 Wochen - - schriftlich Hausarbeit  2 WP2 12 12 - 

                                                      
1 Im Rahmen der Basismodule 2 und 3 sowie der Aufbaumodule 1 und 2 ist mindestens eine Modulprüfung jeweils in den Epochen "Antike", "Mittelalter" und "Neuzeit" zu absolvieren. 
2 Die Bachelorarbeit wird nach Wahl der Studierenden in einem der studierten Unterrichtsfächer oder Förderschwerpunkte oder in Bildungswissenschaften angefertigt. Die Note der Bachelorarbeit geht mit der 

Gewichtung 12/180 in die Gesamtnote ein. Wird die Bachelorarbeit im Unterrichtsfach Philosophie/Praktische Philosophie angefertigt, kann sie zu Themen aus einem der Module BM 2 bis AM 3 geschrieben 
werden. 
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Anhang 20 
BACHELOR OF ARTS 

LEHRAMT AN GYMNASIEN UND GESAMTSCHULEN 
UNTERRICHTSFACH PHYSIK 

 
Erläuterung: Es sind die Module GG-Phy-ExpI "Experimentalphysik I", GG-Phy-MaMe "Mathematische Methoden", GG-Phy-ExpII "Experimentalphysik II", GG-Phy-ExpIII "Experimentalphysik III", GG-Phy-TPI 
"Theoretische Physik I", GG-Phy-PraktA "Praktikum A", GG-Phy-TPII "Theoretische Physik II", GG-Phy-DPI "Didaktik der Physik I" und GG-Phy-MNG "Mathematisch-Naturwissenschaftliche Grundlegung" zu 
studieren. 
 

                                                      
1 Die beiden am schlechtesten bewerteten Module GG-Phy-ExpI, GG-Phy-MaMe, GG-Phy-ExpII, GG-Phy-ExpII, GG-Phy-TPI und GG-Phy-TPII gehen nicht in die Studienbereichsnote ein. 
2  Das Seminar dient der Einarbeitung des wissenschaftlichen Diskurses. Die Teilnehmerzahl liegt unter 30 Studierenden. 
3 Das Modul umfasst nach Wahl der Studierenden eine Vorlesung (Prüfungsleistung: Klausur) oder ein Seminar (Prüfungsleistung: Referat bzw. bei Wahl der Grundlegung Geographie Klausur). 
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GG-Phy-ExpI Experimentalphysik I keine WiSe/ 
SoSe jedes Semester 1 Semester Vorlesung Übung 

erfolgreiche 
Bearbeitung der 
Übungsaufgaben 

schriftlich Klausur 180 min. 3 P 9 - 15% oder 
0%1 

GG-Phy-MaMe Mathematische Methoden keine WiSe jedes 2. 
Semester 1 Semester Vorlesung Übung 

erfolgreiche 
Bearbeitung der  
Übungsaufgaben 

schriftlich Klausur 180 min. 3 P 6 - 15% oder 
0% 

GG-Phy-ExpII Experimentalphysik II keine SoSe jedes 2. 
Semester 1 Semester Vorlesung Übung 

erfolgreiche 
Bearbeitung der  
Übungsaufgaben 

schriftlich Klausur 180 min. keine P 9 - 15% oder 
0% 

GG-Phy-ExpIII Experimentalphysik III keine WiSe jedes 2. 
Semester 1 Semester Vorlesung Übung 

erfolgreiche 
Bearbeitung der  
Übungsaufgaben 

schriftlich Klausur 180 min. keine P 9 - 15% oder 
0% 

GG-Phy-TPI Theoretische Physik I keine WiSe jedes 2. 
Semester 1 Semester Vorlesung Übung 

erfolgreiche 
Bearbeitung der  
Übungsaufgaben 

schriftlich Klausur 180 min. keine P 6 - 15% oder 
0% 

GG-Phy-
PraktA Praktikum A keine SoSe jedes 2. 

Semester 2 Semester Praktikum (TP) 
Teilnahme am 
Praktikum; erfolgreiche 
Ausführung von 20 
Versuchen 

mündlich mündliche 
Prüfung 30 min. keine P 12 - 20% 

GG-Phy-TPII Theoretische Physik II keine SoSe jedes 2. 
Semester 1 Semester Vorlesung Übung 

erfolgreiche 
Bearbeitung der  
Übungsaufgaben 

schriftlich Klausur 180 min. keine P 6 - 15% oder 
0% 

GG-Phy-DPI Didaktik der Physik I keine WiSe jedes 2. 
Semester 1 Semester Vorlesung Seminar 

(TP)2 
Praktikum 

(TP) 
aktive Teilnahme an 
Seminar und Praktikum schriftlich Klausur 120 min. keine P 9 - 20% 

GG-Phy-MNG 
Mathematisch- 
Naturwissenschaftliche 
Grundlegung 

keine WiSe/ 
SoSe jedes Semester 1 Semester 

Vorlesung 
oder 

Seminar3 
keine 

schriftlich 
 

mündlich/ 
schriftlich3 

Klausur 
oder 

Referat/  
Klausur3 

120 min. 
 
 

120 min. 
keine P 3 - - 
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4 Die Bachelorarbeit wird nach Wahl der Studierenden in einem der studierten Unterrichtsfächer oder Förderschwerpunkte oder in Bildungswissenschaften angefertigt. Die Note der Bachelorarbeit geht mit der 

Gewichtung 12/180 in die Gesamtnote ein. 
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GG-Phy-BA Bachelorarbeit4 

Nachweis von 45 
LP im Unterrichts-
fach Physik; 
Sprachkenntnisse 
gemäß § 8 Abs. 1 
und 2 

studien-
begleitend - 12 Wochen - - schriftlich  Hausarbeit - 2 WP4 12 12 - 
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Anhang 21 
BACHELOR OF ARTS 

LEHRAMT AN GYMNASIEN UND GESAMTSCHULEN 
UNTERRICHTSFACH RUSSISCH 

 
Erläuterung: Es sind die Basismodule 1 "Literaturwissenschaftliche und allgemeine Einführung", 2 "Sprachwissenschaftliche Einführung" und eines der Basismodule 3f "Russisch 1 als Fremdsprache", 3h "Russisch 
1 als Herkunftssprache", 1b "Bulgarisch 1 als Zusatzsprache", 1p "Polnisch 1 als Zusatzsprache", 1s "Slovakisch 1 als Zusatzsprache", 1x "Weitere Zusatzsprache" oder 1u "Ungarisch", die Aufbaumodule 1 
"Literatur- und sprachwissenschaftliche Methoden", 3 "Fachdidaktik Russisch für Gymnasium und Gesamtschule", eines der Aufbaumodule 2f "Russisch 2 für Fortgeschrittene" oder 2m "Russisch 2 als Muttersprache" 
sowie das Schwerpunktmodul 1 "Literatur- und sprachwissenschaftliche Vertiefung" zu studieren. 
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nummer 

des 
Moduls 

Titel des Moduls 
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Beginn Turnus Dauer des 
Moduls 

Lehrveranstaltungsformen und 
Teilnahmeverpflichtungen (TP) 

Prüfungs- 
voraussetzungen 

Form | Ausprägung | Dauer | 
Sprache (falls nicht Deutsch) 

der Modulprüfung 
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BM 1 Literaturwissenschaftliche 
und allgemeine Einführung keine WiSe jedes 2. 

Semester 1 Semester Vorlesung a Vorlesung b Seminar c Studienleistungen schriftlich Klausur 90 min keine P 9 - 1% 

BM 2 Sprachwissenschaftliche 
Einführung keine SoSe jedes 2. 

Semester 1 Semester Vorlesung a Seminar b Studienleistungen schriftlich Klausur 60 min keine P 6 - 1% 

BM 3f Russisch 1 als 
Fremdsprache keine WiSe jedes 2. 

Semester 2 Semester Sprachkurs a (TP) Sprachkurs b (TP) 
Teilnahme an 2 
Sprachkursen, 
Studienleistungen 

schriftlich Klausur 90 min. 
Russisch keine 

WP 

12 

12 1% 

BM 3h Russisch 1 als 
Herkunftssprache 

Einstufung in das 
Modul durch 
Einstufungstest 

WiSe jedes 2. 
Semester 2 Semester Sprachkurs a 

(TP) 
Sprachkurs b 

(TP) 
Sprachkurs c 

(TP) 
Teilnahme an 3 
Sprachkursen, 
Studienleistungen 

schriftlich Klausur 90 min. 
Russisch keine 12 

EM 1b Bulgarisch 1 als 
Zusatzsprache keine WiSe jedes 2. 

Semester 2 Semester Sprachkurs a (TP) Sprachkurs b (TP) 
Teilnahme an 2 
Sprachkursen, 
Studienleistungen 

schriftlich Klausur 90 min. 
Bulgarisch keine 12 

EM 1p Polnisch 1 als 
Zusatzsprache keine WiSe jedes 2. 

Semester 2 Semester Sprachkurs a (TP) Sprachkurs b (TP) 
Teilnahme an 2 
Sprachkursen, 
Studienleistungen 

schriftlich Klausur 90 min. 
Polnisch keine 12 

EM 1s Slovakisch 1 als 
Zusatzsprache keine WiSe jedes 2. 

Semester 2 Semester Sprachkurs a (TP) Sprachkurs b (TP) 
Teilnahme an 2 
Sprachkursen, 
Studienleistungen 

schriftlich Klausur 90 min. 
Slovakisch keine 12 

EM 1x Weitere Zusatzsprache 
(nach Angebot) keine 

WiSe 
oder 
SoSe 

nach 
Angebot 2 Semester Sprachkurs a 

(TP) 
Sprachkurs b 

(TP) Übung c 
Teilnahme an 2 
Sprachkursen, 
Studienleistungen 

schriftlich Klausur 

90 min. 
(in der 

jeweiligen 
Fremd-

sprache) 

keine 12 

EM 1u Ungarisch keine WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 2 Semester Sprachkurs a 

(TP) 
Sprachkurs b 

(TP) Übung c 
Teilnahme an 2 
Sprachkursen, 
Studienleistungen 

kombiniert 
Klausur und 
mündliche 
Prüfung 

90 min. 
Ungarisch 

20 min. 
Ungarisch 

keine 12 
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Titel des Moduls 
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Beginn Turnus Dauer des 
Moduls 

Lehrveranstaltungsformen und 
Teilnahmeverpflichtungen (TP) 

Prüfungs- 
voraussetzungen 

Form | Ausprägung | Dauer | 
Sprache (falls nicht Deutsch) 

der Modulprüfung 
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AM 1 
Literatur- und 
sprachwissenschaftliche 
Methoden 

keine WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 2 Semester Seminar a Seminar b Tutorium c Studienleistungen schriftlich Hausarbeit  keine P 9 - 20% 

AM 2f Russisch 2 für 
Fortgeschrittene 

Russisch 1 oder 
Einstufung in das 
Modul durch 
Einstufungstest 

WiSe jedes 2. 
Semester 2 Semester 

Sp
ra

ch
ku

rs 
a 

(T
P)

 

Sp
ra

ch
ku

rs 
b 

(T
P)

 

Sp
ra

ch
ku

rs 
c 

(T
P)

 

Sp
ra

ch
ku

rs 
d 

(T
P)

 Teilnahme an 4 
Sprachkursen, 
Studienleistungen 

kombiniert 
Klausur und 
mündliche 
Prüfung 

90 min. 
Russisch 
10 min. 

Russisch 
keine 

WP 

12 

12 22% 

AM 2m Russisch 2 als 
Muttersprache 

Einstufung in das 
Modul durch 
Einstufungstest 

WiSe jedes 2. 
Semester 2 Semester 

Üb
un

g a
 

Sp
ra

ch
ku

rs 
b 

(T
P)
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rs 
c 

(T
P)
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d 

(T
P)

 Teilnahme an 3 
Sprachkursen, 
Studienleistungen 

kombiniert 
Klausur und 
mündliche 
Prüfung 

90 min. 
Russisch 
10 min. 

Russisch 
keine 12 

AM 3 
Fachdidaktik Russisch für 
Gymnasium und 
Gesamtschule 

keine WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 2 Semester Vorlesung a Seminar b Seminar c Studienleistungen mündlich Unterrichts-

simulation  keine P 9 - 25% 

SM 1 
Literatur- und 
sprachwissenschaftliche 
Vertiefung 

keine WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 2 Semester Seminar a Vorlesung/ 

Seminar b 
Vorlesung/ 
Seminar c Studienleistungen schriftlich Hausarbeit  keine P 12 - 30% 

                 

GyGe-BA-
Russ-BA Bachelorarbeit1 

erfolgreicher 
Abschluss aller 
Basismodule; 
Fremdsprachen-
kenntnisse gem. 
§ 8 Abs. 1 und 22 

studien-
beglei-
tend 

- 12 Wochen - - schriftlich Hausarbeit Deutsch oder 
Englisch 2 WP1 12 12 - 

                                                      
1 Die Bachelorarbeit wird nach Wahl der Studierenden in einem der studierten Unterrichtsfächer oder Förderschwerpunkte oder in Bildungswissenschaften angefertigt. Die Note der Bachelorarbeit geht mit der 

Gewichtung 12/180 in die Gesamtnote ein. 
2 Der Auslandsaufenthalt gemäß § 8 Absatz 3 soll absolviert sein. 
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Anhang 22 
BACHELOR OF ARTS 

LEHRAMT AN GYMNASIEN UND GESAMTSCHULEN 
UNTERRICHTSFACH SOZIALWISSENSCHAFTEN 

 
Erläuterung: Es sind die Basismodule "Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften (inkl. Wiss. Arbeiten in den Sozialwissenschaften)", "Grundlagen der Soziologie", "Grundlagen der Politikwissenschaft", "Empirische 
Sozialforschung" und "Didaktik der Sozialwissenschaften" sowie die Aufbaumodule "Gesellschaftliche Herausforderungen I: Soziale Ungleichheit und gesellschaftliche Teilhabe", "Gesellschaftliche 
Herausforderungen II: Kulturelle Vielfalt und Differenz" und "Gesellschaftliche Herausforderungen III: Globalisierung und Transformationsprozesse" zu studieren. 
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des Moduls 
Titel des Moduls 
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Beginn Turnus Dauer des 
Moduls 

Lehrveranstaltungsformen und 
Teilnahmeverpflichtungen (TP) 

Prüfungs- 
voraussetzungen 

Form | Ausprägung | Dauer | 
Sprache (falls nicht Deutsch) 

der Modulprüfung 
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GyGe-BA-
SoWi-BM-W 

/ 
6370BMGW01 

Grundlagen der 
Wirtschaftswissen-
schaften (inkl. Wiss. 
Arbeiten in den 
Sozialwissenschaften) 

keine WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 2 Semester Vorlesung 1 Vorlesung 2 Seminar 1 Tutorium 1 

Studienleistung in 
Vorlesung 1 (2 LP); 
Studienleistung in 
Vorlesung 2 (2 LP), 
Studienleistung in 
Seminar 1 (3 LP); 
Studienleistung in 
Tutorium 1 (3 LP) 

schriftlich Klausur 90 min./ 2 
LP 3 P 12 - 10% 

GyGe -BA-
SoWi-BM-S 

/ 
6370BMGS01 

Grundlagen der 
Soziologie keine WiSe/ 

SoSe 
jedes 

Semester 2 Semester Vorlesung 1 Vorlesung 2 Seminar 1 

Studienleistung in 
Vorlesung 1 (2 LP); 
Studienleistung in 
Vorlesung 2 (2 LP), 
Studienleistung in 
Seminar 1 (3 LP) 

schriftlich Klausur 90 min./ 2 
LP 3 P 9 - 10% 

GyGe -BA-
SoWi-BM-P 

/ 
6370BMGP01 

Grundlagen der 
Politikwissenschaft keine WiSe/ 

SoSe 
jedes 

Semester 2 Semester Vorlesung 1 Vorlesung 2 Seminar 1 

Studienleistung in 
Vorlesung 1 (2 LP); 
Studienleistung in 
Vorlesung 2 (2 LP), 
Studienleistung in 
Seminar 1 (3 LP) 

schriftlich Klausur 90 min./ 2 
LP 3 P 9 - 10% 

GyGe -BA-
SoWi-BM-F 

/ 
6370BMES00 

Empirische 
Sozialforschung keine WiSe jedes 2. 

Semester 2 Semester Vorlesung 1 Übung 1 Seminar 1 

Studienleistung in 
Vorlesung 1 (2 LP); 
Studienleistung in Übung 
1 (2 LP), 
Studienleistung in 
Seminar 1 (3 LP) 

schriftlich Hausarbeit 2 LP 3 P 9 - 20% 

GyGe -BA-
SoWi-BM-D 

/ 
6370BMDS00 

Didaktik der 
Sozialwissenschaften keine WiSe jedes 2. 

Semester 2 Semester Vorlesung 1 Übung 1 Seminar 1 

Studienleistung in 
Vorlesung 1 (2 LP); 
Studienleistung in Übung 
1 (2 LP), 
Studienleistung in 
Seminar 1 (2 LP) 

schriftlich Hausarbeit 3 LP 3 P 9 - 20% 
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Titel des Moduls 
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Beginn Turnus Dauer des 
Moduls 

Lehrveranstaltungsformen und 
Teilnahmeverpflichtungen (TP) 

Prüfungs- 
voraussetzungen 

Form | Ausprägung | Dauer | 
Sprache (falls nicht Deutsch) 

der Modulprüfung 
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GyGe -BA-
SoWi-AM-S 

/ 
6370AMGH08 

Gesellschaftliche 
Herausforderungen I: 
Soziale Ungleichheit 
und gesellschaftliche 
Teilhabe 

erfolgreicher Abschluss 
mindestens zweier 
Basismodule 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 2 Semester Seminar 1 Seminar 2 

Studienleistung in 
Seminar 1 (2 LP); 
Studienleistung in 
Seminar 2 (2 LP) 

schriftlich Hausarbeit 5 LP 3 P 9 - 14% 

GyGe -BA-
SoWi-AM-K 

/ 
6370AMGH06 

Gesellschaftliche 
Herausforderungen II: 
Kulturelle Vielfalt und 
Differenz 

erfolgreicher Abschluss 
mindestens zweier 
Basismodule 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 1 Semester Seminar 1 Seminar 2 

Studienleistung in 
Seminar 1 (2 LP); 
Studienleistung in 
Seminar 2 (2 LP) 

kombinier Referat mit 
Ausarbeitung 2 LP 3 P 6 - 8% 

GyGe -BA-
SoWi-AM-G 

/ 
6370AMGH07 

Gesellschaftliche 
Herausforderungen III: 
Globalisierung und 
Transformations-
prozesse 

erfolgreicher Abschluss 
mindestens zweier 
Basismodule 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 1 Semester Seminar 1 Seminar 2 

Studienleistung in 
Seminar 1 (2 LP); 
Studienleistung in 
Seminar 2 (2 LP) 

kombiniert Referat mit 
Ausarbeitung 2 LP 3 P 6 - 8% 

 

GyGe-BA-
SoWi-BA 

/ 
7991Bach00 

Bachelorarbeit1 

erfolgreicher Abschluss 
von vier Basismodulen; 
Fremdsprachenkennt-
nisse gem. § 8 Abs. 1 
und 2 

studien-
begleitend - 12 Wochen - - - schriftlich Hausarbeit - 2 WP1 12 12 - 

 

                                                      
1 Die Bachelorarbeit wird nach Wahl der Studierenden in einem der studierten Unterrichtsfächer oder Förderschwerpunkte oder in Bildungswissenschaften angefertigt. Die Note der Bachelorarbeit geht mit der 

Gewichtung 12/180 in die Gesamtnote ein. 
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Anhang 23 
BACHELOR OF ARTS 

LEHRAMT AN GYMNASIEN UND GESAMTSCHULEN 
UNTERRICHTSFACH SPANISCH 

 
Erläuterung: Es sind Basismodule 1 "Sprachpraxis I", 2 "Grundlagen der romanischen Sprachwissenschaft I", 3 "Grundlagen der romanischen Literaturwissenschaft I", 4 "Sprachpraxis II", 5 "Grundlagen der 
romanischen Sprachwissenschaft II" und 6 "Grundlagen der romanischen Literaturwissenschaft II", die Aufbaumodule 1 "Sprachpraxis III", 4 "Fachdidaktik Spanisch" sowie eines der Aufbaumodule 2 
"Sprachwissenschaft" oder 3 "Literatur-, Kultur- und Medienwissenschaft" zu studieren. 
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Moduls 

Titel des Moduls 
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Beginn Turnus Dauer des 
Moduls 

Lehrveranstaltungsformen und 
Teilnahmeverpflichtungen (TP) 

Prüfungs- 
voraussetzungen 

Form | Ausprägung | Dauer | 
Sprache (falls nicht Deutsch) 

der Modulprüfung 
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BM 1 Sprachpraxis I Spanischkenntnisse 
Niveau B 1 GeR 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 1 Semester Sprachkurs a (TP) Sprachkurs b (TP) 

Teilnahme an 2 
Sprachkursen, 
Studienleistungen 

schriftlich Klausur 
90 min. 

Spanisch und 
Deutsch 

keine P 6 - 1% 

BM 2 
Grundlagen der 
romanischen 
Sprachwissenschaft I 

keine WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 1 Semester Vorlesung a Tutorium b  Seminar c  Studienleistungen schriftlich Klausur 120 min. keine P 9 - 1% 

BM 3 
Grundlagen der 
romanischen 
Literaturwissenschaft I 

keine WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester  1 Semester Vorlesung a Tutorium b  Seminar c Studienleistungen schriftlich Klausur 120 min. keine P 9 - 1% 

BM 4 Sprachpraxis II erfolgreicher Abschluss 
von BM 1 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 1 Semester Sprachkurs a (TP) Sprachkurs b (TP) 

Teilnahme an 2 
Sprachkursen, 
Studienleistungen 

schriftlich Klausur 
90 min. 

Spanisch und 
Deutsch 

keine P 6 - 10% 

BM 5 
Grundlagen der 
romanischen 
Sprachwissenschaft II 

Spanischkenntnisse 
Niveau B 1 GeR, 
erfolgreicher Abschluss 
von BM 2 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 1 Semester Seminar a  Vorlesung b Studienleistungen kombiniert Referat mit 

Ausarbeitung  keine P 6 - 1% 

BM 6 
Grundlagen der 
romanischen Literatur-
wissenschaft II 

Spanischkenntnisse 
Niveau B 1 GeR, 
erfolgreicher Abschluss 
von BM 3 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 1 Semester Seminar a  Vorlesung b Studienleistungen kombiniert Referat mit 

Ausarbeitung  keine P 6 - 1% 

AM 1 Sprachpraxis III 
Spanischkenntnisse 
Niveau B 2 GeR, 
erfolgreicher Abschluss 
von BM 4 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 2 Semester 

Sp
ra

ch
ku

rs 
a 

(T
P)

 

Sp
ra

ch
ku

rs 
b 

(T
P)

 

Sp
ra

ch
ku

rs 
c 

(T
P)
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rle

su
ng

 d 
Teilnahme an 3 
Sprachkursen, 
Studienleistungen 

mündlich mündliche Prüfung 
45 min. 

Spanisch und 
Deutsch 

keine P 12 - 15% 

AM 2 Sprachwissenschaft erfolgreicher Abschluss 
von BM 5 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 2 Semester Seminar a  Vorlesung b Studienleistungen schriftlich Hausarbeit  keine 

WP 
9 

9 35% 
AM 3 Literatur-, Kultur- und 

Medienwissenschaft 
erfolgreicher Abschluss 
von BM 6 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 2 Semester Seminar a  Vorlesung b Studienleistungen schriftlich Hausarbeit  keine 9 
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Beginn Turnus Dauer des 
Moduls 

Lehrveranstaltungsformen und 
Teilnahmeverpflichtungen (TP) 

Prüfungs- 
voraussetzungen 

Form | Ausprägung | Dauer | 
Sprache (falls nicht Deutsch) 

der Modulprüfung 
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AM 4 Fachdidaktik 
Spanisch 

erfolgreicher Abschluss 
aller Basismodule 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 1 Semester Seminar a  Seminar b  Studienleistungen schriftlich Klausur 120 min. keine P 6 - 35% 

 

GyGe-BA-
Spa-BA Bachelorarbeit1 

erfolgreicher Abschluss 
aller Basismodule und 
eines der Aufbaumodule 
AM 2, AM 3 oder AM 4; 
Fremdsprachen-
kenntnisse gem. § 8 
Abs. 1 und 22 

studien-
begleitend - 12 Wochen - - - schriftlich Hausarbeit Deutsch oder 

Spanisch 2 WP1 12 12 - 

                                                      
1 Die Bachelorarbeit wird nach Wahl der Studierenden in einem der studierten Unterrichtsfächer oder Förderschwerpunkte oder in Bildungswissenschaften angefertigt. Die Note der Bachelorarbeit geht mit der 

Gewichtung 12/180 in die Gesamtnote ein. 
2 Der Auslandsaufenthalt gemäß § 8 Absatz 3 soll absolviert sein. 
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Anhang 24 
BACHELOR OF ARTS 

LEHRAMT AN GYMNASIEN UND GESAMTSCHULEN  
FÖRDERSCHWERPUNKT HÖREN UND KOMMUNIKATION 

 
Erläuterung: Es sind die Schwerpunktmodule "Grundlagen der Hörgeschädigtenpädagogik", "Pädagogische Audiologie und Hörhilfen", "Förderung, Rehabilitation und Didaktik im Kontext Hörschädigung" und 
"Grundlagen im Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung" sowie die Basismodule "Grundlagen der Heilpädagogik und Medizin", "Grundlagen der Entwicklungspsychologie und 
Entwicklungspsychopathologie", "Forschungsmethodische Grundlagen in sonder- und rehabilitationspädagogischen Handlungsfeldern", "Grundlagen der Diagnostik und Beratung", "Übergang Schule und Beruf - 
Berufsvorbereitung" und "Organisationsentwicklung" zu studieren. 
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GyGe-BA-FSP-
HK-SM-1 

/ 
6409HKGH00 

Grundlagen der Hörge-
schädigtenpädagogik keine WiSe/ 

SoSe 
jedes 

Semester 1 Semester Seminar 1 Seminar 2 
Studienleistung in 
Seminar 1 (2 LP); 
Studienleistung in 
Seminar 2 (2 LP) 

schriftlich Klausur 60 min./ 
2 LP 3 P 6 - 10% 

GyGe-BA-FSP-
HK-SM-2 

/ 
6409HKPA00 

Pädagogische Audiologie 
und Hörhilfen keine WiSe/ 

SoSe 
jedes 

Semester 1 Semester Vorlesung 1 Seminar 1 
Studienleistung in 
Vorlesung 1 (2 LP); 
Studienleistung in 
Seminar 1 (2 LP) 

schriftlich Klausur 60 min./ 
2 LP 3 P 6 - 10% 

GyGe-BA-FSP-
HK-SM-3 

/ 
6409HKFR00 

Förderung, Rehabilitation 
und Didaktik im Kontext 
Hörschädigung 

erfolgreicher Abschluss 
von GyGe-BA-FSP-HK-
SM-1 und GyGe-BA-
FSP-HK-SM-2 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 1 Semester Seminar 1 Seminar 2 Seminar 3 

Studienleistung in 
Seminar 1 (2 LP); 
Studienleistung in 
Seminar 2 (2 LP); 
Studienleistung in 
Seminar 3 (2 LP); 

mündlich mündliche 
Prüfung 

30 min./ 
3 LP 3 P 9 - 16% 

GyGe-BA-FSP-
KME-SM-1 

/ 
6409KMEG00 

Grundlagen im 
Förderschwerpunkt 
Körperliche und 
motorische Entwicklung 

keine WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 1 Semester Seminar 1 Seminar 2 

Studienleistung in 
Seminar 1 (2 LP); 
Studienleistung in 
Seminar 2 (2 LP) 

schriftlich Klausur 60 min./ 
2 LP 3 P 6 - 10% 

GyGe-BA-FSP-
BM-1 

/ 
6409BBGH00 

Grundlagen der 
Heilpädagogik und 
Medizin 

keine WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 1 Semester Vorlesung 1 Vorlesung 2 

Studienleistung in 
Vorlesung 1 (2 LP); 
Studienleistung in 
Vorlesung 2 (2 LP) 

schriftlich Klausur 60 min./ 
2 LP 3 P 6 - 9% 

GyGe-BA-FSP-
BM-2 

/ 
6409BBGE00 

Grundlagen der 
Entwicklungspsychologie 
und Entwicklungs-
psychopathologie 

keine WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 1 Semester Vorlesung 1 Seminar 1 

Studienleistung in 
Vorlesung 1 (2 LP); 
Studienleistung in 
Seminar 1 (2 LP) 

schriftlich Klausur 60 min./ 
2 LP 3 P 6 - 9% 

GyGe-BA-FSP-
BM-3 

/ 
6409BBFG00 

Forschungsmethodische 
Grundlagen in sonder- 
und rehabilitations-
pädagogischen 
Handlungsfeldern 

erfolgreicher Abschluss 
von GyGe-BA-FSP-
BM-1 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 1 Semester Vorlesung 1 und 

Tutorium 1 Seminar 1 

Studienleistung in 
Vorlesung 1 / Tutorium 
1 (2 LP); 
Studienleistung in 
Seminar 1 (2 LP) 

schriftlich Klausur 60 min./ 
2 LP 3 P 6 - 9% 
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Beginn Turnus Dauer des 
Moduls 

Lehrveranstaltungsformen und 
Teilnahmeverpflichtungen (TP) 
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voraussetzungen 
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Sprache (falls nicht Deutsch) 
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GyGe-BA-FSP-
BM-4 

/ 
6409BBGD00 

Grundlagen der 
Diagnostik und Beratung keine WiSe/ 

SoSe 
jedes 

Semester 2 Semester 

Vo
rle

su
ng

 1 

Se
mi

na
r 1

 

Se
mi

na
r 2

 

Üb
un

g 1
 (T

P)
1  

Studienleistung in 
Vorlesung 1 (2 LP); 
Studienleistung in 
Seminar 1 (2 LP); 
Studienleistung in 
Seminar 2 (2 LP); 
Studienleistung in 
Übung 1 (2 LP) 

Prüfungsele
mente2 

Klausur; 
Portfolio 

60 min. 
2 LP/ 
2 LP 

3 P 12 - 9% 

GyGe-BA-FSP-
BM-5 

/ 
6409BBSB00 

Übergang Schule und 
Beruf - Berufsvorbereitung keine WiSe/ 

SoSe 
jedes 

Semester 1 Semester Seminar 1 Seminar 2 
Studienleistung in 
Seminar 1 (2 LP); 
Studienleistung in 
Seminar 2 (2 LP) 

kombiniert Referat mit 
Ausarbeitung 2 LP 

 
 6 - 9% 

GyGe-BA-FSP-
BM-6 

/ 
6409BBOE00 

Organisationsentwicklung keine WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 1 Semester Vorlesung 1 Seminar 1 

Studienleistung in 
Seminar 1 (2 LP); 
Studienleistung in 
Seminar 2 (2 LP) 

schriftlich Klausur 60 min./ 
2 LP 

 

 6 - 9% 

                  

GyGe-BA-FSP-
BA 
/ 

7991Bach00 
Bachelorarbeit3 

erfolgreicher Abschluss 
von GyGe-BA-FSP-HK-
SM-1, GyGe-BA-FSP-
HK-SM-2 sowie von 
GyGe-BA-FSP-BM-1, 
GyGe-BA-FSP-BM-2 
und GyGe-BA-FSP-
BM-3; 
Fremdsprachenkennt-
nisse gem. § 8 Abs. 1 
und 2 

studien-
begleitend - 12 Wochen - - schriftlich Hausarbeit - 2 WP3 12 12 - 

 

                                                      
1 In der Übung werden Beratungsgespräche in einem geschützten Rahmen durchgeführt, eingeübt und reflektiert. Studierende nehmen wechselnde Rollen als Berater*in, Ratsuchende*r sowie Beobachter*in ein, 

geben sich Feedback und unterstützen sich gegenseitig in der Entwicklung eines professionellen Habitus. Daher ist die regelmäßige Anwesenheit in dieser Übung erforderlich. 
2 Prüfung mit zwei Prüfungselementen; Gewichtung der Prüfungselemente für die Modulnote: Klausur: 100%; Portfolio: 0%. Es gelten die Wiederholungsregelungen von § 20 Abs. 5a: Alle Prüfungselemente müssen 

mit "ausreichend (4,0)" oder besser oder "bestanden" bewertet sein. Alle mit "mangelhaft (5,0)" oder "nicht bestanden" bewerteten Prüfungselemente müssen wiederholt werden. 
3 Die Bachelorarbeit wird nach Wahl der Studierenden in einem der studierten Unterrichtsfächer oder Förderschwerpunkte oder in Bildungswissenschaften angefertigt. Die Note der Bachelorarbeit geht mit der 

Gewichtung 12/180 in die Gesamtnote ein. 
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Anhang 25 
BACHELOR OF ARTS 

LEHRAMT AN GYMNASIEN UND GESAMTSCHULEN 
FÖRDERSCHWERPUNKT KÖRPERLICHE UND MOTORISCHE ENTWICKLUNG 

 
Erläuterung: Es sind die Schwerpunktmodule "Grundlagen im Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung", "Pädagogisch-therapeutische Konzepte im Förderschwerpunkt Körperliche und 
motorische Entwicklung", " Erziehung und Bildung von Menschen mit Beeinträchtigungen der Körperlichen und motorischen Entwicklung" und "Grundlagen der Hörgeschädigtenpädagogik" sowie die Basismodule 
"Grundlagen der Heilpädagogik und Medizin", "Grundlagen der Entwicklungspsychologie und Entwicklungspsychopathologie", "Forschungsmethodische Grundlagen in sonder- und rehabilitationspädagogischen 
Handlungsfeldern", "Grundlagen der Diagnostik und Beratung", "Übergang Schule und Beruf - Berufsvorbereitung" und "Organisationsentwicklung" zu studieren. 
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Form | Ausprägung | Dauer | 
Sprache (falls nicht Deutsch) 

der Modulprüfung 
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GyGe-BA-FSP-
KME-SM-1 

/ 
6409KMEG00 

Grundlagen im 
Förderschwerpunkt 
Körperliche und 
motorische Entwicklung 

keine WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 1 Semester Seminar 1 Seminar 2 

Studienleistung in 
Seminar 1 (2 LP); 
Studienleistung in 
Seminar 2 (2 LP) 

schriftlich Klausur 60 min./ 2 
LP 3 P 6 - 10% 

GyGe-BA-FSP-
KME-SM-2 

/ 
6409KMEP00 

Pädagogisch-
therapeutische Konzepte 
im Förderschwerpunkt 
Körperliche und 
motorische Entwicklung 

erfolgreicher Abschluss 
von GyGe-BA-FSP-
KME-SM-1 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 1 Semester Seminar 1 Seminar 2 

Studienleistung in 
Seminar 1 (2 LP); 
Studienleistung in 
Seminar 2 (2 LP) 

mündlich mündliche 
Prüfung 

20 min./ 2 
LP 3 P 6 - 10% 

GyGe-BA-FSP-
KME-SM-3 

/ 
6409KMEE00 

Erziehung und Bildung 
von Menschen mit 
Beeinträchtigungen der 
Körperlichen und 
motorischen Entwicklung 

erfolgreicher Abschluss 
von GyGe-BA-FSP-
KME-SM-1 und GyGe-
BA-FSP-KME-SM-2 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 2 Semester Seminar 1 Übung 1 Seminar 2 

Studienleistung in 
Seminar 1 (2 LP); 
Studienleistung in 
Übung 1 (2 LP); 
Studienleistung in 
Seminar 2 (2 LP) 

schriftlich Hausarbeit 3 LP 3 P 9 - 16% 

GyGe-BA-FSP-
HK-SM-1  

/ 
6409HKGH00 

Grundlagen der 
Hörgeschädigten-
pädagogik 

keine WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 1 Semester Seminar 1 Seminar 2 

Studienleistung in 
Seminar 1 (2 LP); 
Studienleistung in 
Seminar 2 (2 LP) 

schriftlich Klausur 60 min./ 2 
LP 3 P 6 - 10% 

GyGe-BA-FSP-
BM-1  

/ 
6409BBGH00 

Grundlagen der 
Heilpädagogik und 
Medizin 

keine WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 1 Semester Vorlesung 1 Vorlesung 2 

Studienleistung in 
Vorlesung 1 (2 LP); 
Studienleistung in 
Vorlesung 2 (2 LP) 

schriftlich Klausur 60 min./ 2 
LP 3 P 6 - 9% 

GyGe-BA-FSP-
BM-2 

/ 
6409BBGE00 

Grundlagen der 
Entwicklungspsychologie 
und Entwicklungspsycho-
pathologie 

keine WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 1 Semester Vorlesung 1 Seminar 1 

Studienleistung in 
Vorlesung 1 (2 LP); 
Studienleistung in 
Seminar 1 (2 LP) 

schriftlich Klausur 60 min./ 2 
LP 3 P 6 - 9% 
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Moduls 

Lehrveranstaltungsformen und 
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GyGe-BA-FSP-
BM-3 

/ 
6409BBFG00 

Forschungsmethodische 
Grundlagen in sonder- 
und rehabilitations-
pädagogischen 
Handlungsfeldern 

erfolgreicher Abschluss 
von GyGe-BA-FSP-
BM-1 

WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 1 Semester Vorlesung 1 und 

Tutorium 1 Seminar 1 

Studienleistung in 
Vorlesung 1 / 
Tutorium 1 (2 LP); 
Studienleistung in 
Seminar 1 (2 LP) 

schriftlich Klausur 60 min./ 2 
LP 3 P 6 - 9% 

GyGe-BA-FSP-
BM-4 

/ 
6409BBGD00 

Grundlagen der 
Diagnostik und Beratung keine WiSe/ 

SoSe 
jedes 

Semester 2 Semester 

Vo
rle

su
ng

 1 

Se
mi

na
r 1

 

Se
mi

na
r 2

 

Üb
un

g 1
 (T

P)
1  

Studienleistung in 
Vorlesung 1 (2 LP); 
Studienleistung in 
Seminar 1 (2 LP); 
Studienleistung in 
Seminar 2 (2 LP); 
Studienleistung in 
Übung 1 (2 LP) 

Prüfungsele
mente2 

Klausur; 
Portfolio 

60 min. 
2 LP/ 
2 LP 

3 P 12 - 9% 

GyGe-BA-FSP-
BM-5 

/ 
6409BBSB00 

Übergang Schule und 
Beruf - Berufsvorbereitung keine WiSe/ 

SoSe 
jedes 

Semester 1 Semester Seminar 1 Seminar 2 
Studienleistung in 
Seminar 1 (2 LP); 
Studienleistung in 
Seminar 2 (2 LP) 

kombiniert Referat mit 
Ausarbeitung 2 LP 

 
 6 - 9% 

GyGe-BA-FSP-
BM-6 

/ 
6409BBOE00 

Organisationsentwicklung keine WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 1 Semester Vorlesung 1 Seminar 1 

Studienleistung in 
Vorlesung 1 (2 LP); 
Studienleistung in 
Seminar 1 (2 LP) 

schriftlich Klausur 60 min./ 2 
LP 

 
 6 - 9% 

                  

GyGe-BA-FSP-
BA 
/ 

7991Bach00 
Bachelorarbeit3 

erfolgreicher Abschluss 
von GyGe-BA-FSP-
KME-SM-1 und GyGe-
BA-FSP-KME-SM-2 
sowie von GyGe-BA-
FSP-BM-1, GyGe-BA-
FSP-BM-2 und GyGe-
BA-FSP-BM-3; 
Fremdsprachenkennt-
nisse gem. § 8 Abs. 1 
und 2 

studien-
begleitend - 12 Wochen - - schriftlich Hausarbeit - 2 WP3 12 12 - 

                                                      
1 In der Übung werden Beratungsgespräche in einem geschützten Rahmen durchgeführt, eingeübt und reflektiert. Studierende nehmen wechselnde Rollen als Berater*in, Ratsuchende*r sowie Beobachter*in ein, 

geben sich Feedback und unterstützen sich gegenseitig in der Entwicklung eines professionellen Habitus. Daher ist die regelmäßige Anwesenheit in dieser Übung erforderlich. 
2 Prüfung mit zwei Prüfungselementen; Gewichtung der Prüfungselemente für die Modulnote: Klausur: 100%; Portfolio: 0%. Es gelten die Wiederholungsregelungen von § 20 Abs. 5a: Alle Prüfungselemente müssen 

mit "ausreichend (4,0)" oder besser oder "bestanden" bewertet sein. Alle mit "mangelhaft (5,0)" oder "nicht bestanden" bewerteten Prüfungselemente müssen wiederholt werden. 
3 Die Bachelorarbeit wird nach Wahl der Studierenden in einem der studierten Unterrichtsfächer oder Förderschwerpunkte oder in Bildungswissenschaften angefertigt. Die Note der Bachelorarbeit geht mit der 

Gewichtung 12/180 in die Gesamtnote ein. 
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Anhang 26 
BACHELOR OF ARTS 

LEHRAMT AN GYMNASIEN, UND GESAMTSCHULEN 
STUDIENBEREICH PRAXISPHASEN 

 
Erläuterung: Es sind die Basismodule 1 "Eignungs- und Orientierungspraktikum" und 2 "Berufsfeldpraktikum" zu absolvieren. 
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Sprache (falls nicht Deutsch) 

der Modulprüfung 

Ve
rs

uc
hs

re
st

rik
tio

n 

Pf
lic

ht
m

od
ul

 (P
) |

 
W

ah
lp

fli
ch

tm
od

ul
 (W

P)
 

Le
ist

un
gs

pu
nk

te
 d

es
 M

od
ul

s 

Su
m

m
e d

er
 L

eis
tu

ng
sp

un
kt

e i
n 

W
ah

lp
fli

ch
tb

er
eic

he
n 

Ge
wi

ch
tu

ng
 d

er
 M

od
ul

no
te

 fü
r 

di
e S

tu
di

en
be

re
ich

sn
ot

e 

ZfL-BA-EOP Eignungs- und 
Orientierungspraktikum keine WiSe/ 

SoSe 
jedes 

Semester 1 Semester1 Seminar Praktikum (TP) 
Absolvieren eines 
fünfwöchigen 
Schulpraktikums 

kombiniert 
Portfolio, 

Abschluss-
gespräch 

 keine P 6 - - 

ZfL-BA-BFP Berufsfeldpraktikum keine2 WiSe/ 
SoSe 

jedes 
Semester 1 Semester Seminar Praktikum (TP) 

Absolvieren eines 
vierwöchigen 
Praktikums 

kombiniert 
Portfolio, 

Abschluss-
gespräch 

 keine P 6 - - 

 

                                                      
1 Das Modul "Eignungs- und Orientierungspraktikum" soll innerhalb eines Jahres abgeschlossen werden. Auf entsprechenden begründeten Antrag hin kann die oder der Vorsitzende des Gemeinsamen 

Prüfungsausschusses diese Frist verlängern. 
2 Es wird dringend empfohlen, das Modul "Berufsfeldpraktikum" erst nach Abschluss des Moduls "Eignungs- und Orientierungspraktikum" zu absolvieren. 
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